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Eine Prüfung
soilen Sie ablegen!
Nicht über Ihre Eignung zu einer höheren

Dienststellung, sondern darüber, ob Sie

als Angestellter der Sozialversicherung
daran mitwirken wollen, die Angestellten¬
versicherung zu verbessern

Wissen Sie alles

über die Entstehung des Angestellten¬
versicherungsgesetzes,überdieveraltete

Wahlordnung, über die ungenügenden
Leistungen, die Unzulänglichkeit des

Selbstverwaltungskörpers der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte
(RfA.)?

Kennen Sie die Mißstände

aus Ihrer Beobachtung und täglichen Er¬

fahrung? Helfen Sie mit, die Mängel der

Angestelltenversicherung zu beseitigen.
DieNeuwahlderVertrauensmännersteht

bevorl

Studieren Sie genau unser Programm!
Lesen Sie unsere Zeitschriften, das Ver¬

bandsorgan „Der freie Angestellte" und

Ihr Fachblatt: die „Volkstümliche Zeit¬

schrift für die gesamte Sozialversiche¬

rung", beachten und verbreiten Sie un¬

sere Flugblätter und vor allem:

Wählen Sie im November die Liste der

Vertrauensmänner des Zentral¬

verbandes der Angestellten <z<ia.)
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Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenversicherung.
Von Gustav Vase witz, Berlin-Friedrichshagen.

Dt*r
dritte Abschnitt des G«es«etz«es behandelt

Arbeitslosen Versicherung. Für den Fall der

Arbeitslosigkeit sind nach § 69 alle Ar-

itn*4uner versichert, «die eine nach der Rei«chs-

rsicheningsor«dnung, dem Reichsknappschafts-
• »der Angestellt«mversicherungsg«esetz versiche¬

rungspflichtige Beschäftigung ausüben, und die

Kiffsbesatzungen deutscher Seefahrz«euge, so-

rn ihre Beschäftigung nicht durch G«esetz

^ 70 bis 76) «oder durch eine Anordnung des

R* ichsarbeitsministers (§§ 208 und 209) aus-

icklich als versi«cherungsfrei erklärt worden

t Die Versi«cherungs freiheit ist von ganz

stimmt«en Voraussetzung^ abhängig, die das

Gesetz im einzelnen aufführt. Sie erstr«eckt sich

Beschäftigte in der Land- und Forstwirt-

~haft, in der Binnen-, Küsten- und Herings-
»sch-erei (Partenfischerei), auf «die Se«eschiffahrt

'^d auf L«ehrverhältnisse v«on mindestens zwei¬

ihriger Dauer. Ob die gesetzlichen Voraus-

tzung«en für eine Versicherungsfreiheit erfüllt

.nd, haben «die Krank«enkassen «oder «die Reichs-

• nappschaft zu prüf«en. Aus diesem Grunde

nacht das Gesetz «die V«ersicher«ungsfreiheit von

ner schriftlichen Anzeige abhängig, die in der

-^egel von d«em Arbeitgeber und Arbeitnehmer

nterzeichnet s«ein muß. Nur in zwei Fällen,
*_*i längeren schrittlichen Arbeits- und Lehrver-

•gen (§§ 71 und 74), genügt «die Anzeige durch

> n Arb«eitgeber; Lir muß aber «dann der schrift-

rhe Arbeits- «oder Lehrvertrag beigefügt
werden. Die Befr«eiungsanzeige ist an «die für

-n Betrieb des Arbeitgebers zuständige Kran-

nkasse (Reichsknappschaft) zu richten. Sie

hrt früh«estens die Versicherungsfreiheit mit

nn Beginn der Woche herbei, in der sie bei

sen Stellen eingeht. Sind die Voraussetzun-

n zu einer Versicherungsfreiheit nicht erfüllt.

•um ist die Befreiung abzulehnen. Gegen den

blehnenden Bescheid kann das Versi«cherunes-

mt und, in letzter Instanz, «das Oberversiehe-

mgs&mt angerufen werden« Die Kranken¬

kassen (Reichsknappschaft) haben alle An¬

zeigen, die sie nicht beanstanden, dem Land«es-

amt «xxler auf d«ess«en Verlangen dem Arbeits¬

amt zur Nachprüfung vorzuleg«en. EHese Prü¬

fungsstelle kann, wenn sie mit der Entscheidung
nicht einverstanden ist, ebenfalls das Versich«e-

rungs- und Oberversicherungsarnt zu einer

Stellungnahme über «die Berechtigung der Ver¬

sicherungsfreiheit v«eranlassen. Eine besondere

R«egei«ung ist noch für unständig B«eschäftigte
und solche Betriebe vorg«esehen, «die ihren Ar¬

beitnehmern schon seit mind«estens einem Jahre

vor dem Inkrafttreten di«eses Gesetzes eine aus¬

reichende Unterstützung für den Fall einer Ar-

beitslosigk«eit zugesi«chert haben. Es kommen

dafür wohl nur «die Zeiü-Werke in Jena in Be¬

tracht, deren vorbildliche Arbeiterfürsorge ja
bekannt ist. Da die Krankenkassen die Beitrage
für «die Arbeitslosenversicherung zu erheben

haben, bestimmt das Gesetz, «daß für die kran¬

kenversicherungspflichtig Beschältiglen «die An¬

meldungen zur Krank«enVersicherung gleich¬

zeitig für «die Arbeitsl«osenversi«cherung gelt«en.

Dagegen müssen Ang«estellte, deren durch¬

schnittlicher Monatsverdienst 300 RM. über¬

steigt, von ihren Arb«eitgebern besonders ge¬

meldet werden, und zwar bei derjenigen Stelle,

an «die nach § 145 Abs. 1 d«es G«esetzes die Ar¬

beitslosenbeiträge für die höher bezahlten An¬

gestellten zu entrichten sind. In der Regel ist

das diejenige Krankenkasse (Reichsknappschaft),
bei der sie versichert wären, wenn ihr Gehalt

monatlich 300 RM. nicht übersteigen würde.

Zurzeit b«esteht noch ein Streit darüb«er, ob für

di«ese Angestellten, soweit sie freiwillige Mit¬

glieder eines Versicherungsvereins sind, der für

Krankenversicherungspflichtige als Ersatzkasse

gilt, für Krankenversicherungsfreie diese Eigen¬

schaft aber nicht hat. die Meldungen und Ar¬

beitslosenbeiträge an diesen Versicherungs-

verein gezahlt werden müssen. Der Präsident

der Reichsanstalt hat sich (indem er für diese



Angestellten auch die Versicherun«gsvereine als

„Ersatzk-assen" betrachtete) vorläufig dahin ent¬

schieden, «daß in solchen Fällen die Beiträge an

die „Ersatzkassen", die rechtlich gar keine Er¬

satzkassen für diese Arbeitnehmer sind, ge¬

zahlt werden.

Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung
hat, wer arbeitsfähig, arbeitswillig, aber unfrei¬

willig arbeitslos ist und in den letzten zwölf

Monaten während 26 Wochen in einer versiche¬

rungspflichtigen Beschäftigung gestanden hat.

Die Zwölfmonatsfrist kann sich unter gewissen
Voraussetzungen (Krankheit usw.) bis auf 36

Monate verlängern. Der Anspruch auf Arbeits¬

losenunterstützung bestellt kraft Gesetzes, er

ist nicht mehr von dem Nachweis einer Bedürf¬

tigkeit abhängig. Nur die Krisenunterstützung,
die in Zeiten andauernder b<*sonders ungünsti¬

ger Arbeitsmarktlage den Arbeitslosen zu ge-

w/ihren ist (§ 101), macht hiervon eine Aus¬

nahme. Zur Erhaltung und zum Erwerb des

Anspruchs auf Arbeitslosenunterstützung ist

eine freiwillige Weiterversicherunii"

gestattet, jedoch nur Angestellten, deren Gehalt

die Grenze der Angestelltenversicherung s-

pilicht — jährlich ö0(X) RM. - überschritten

hat, solange sie ihre Beschäftigung als Arbeit¬

nehmer nicht aufgeben. Streitigkeiten über

Unterstützungsansprüche werden im Spruch¬
verfahren durch die Instanzen der Arbeitslosen¬

versicherung entschieden. Die Arbeitslosen¬

unterstützung wird im allgemeinen für 26

Wochen gewährt, kann aber auch auf 39 Wochen

ausgedehnt werden. Sie ist nur für die Wochen-

tage und in der Regel erst nach einer Warte¬

zeit von einer Woche zu zahlen. Die Wartezeit

kann allgemein auf drei Tage verringert werden,

kann unter Umständen (nach kurzer Beschäfti¬

gung, Kurzarbeit, Krankheit usw.) gänzlich fort

fallen, kann aber auch bei berufsüblicher Ar

beitslosigkeit verlängert werden (§ 110). Di-

Arbeitslosenunterstützung b«esteht aus ein«

Hauptunterstützung und Familienzuschläger,.
deren Höhe durch den Arbeitsentgelt bestimn

wird, den der Arbeitnehmer im Durchschnitt
der letzten drei Monate vor der Arbeitslos¬

meldung erzielte. Soweit er in dieser Z«eit k\

folge Arbeitsmangels die in seiner Arbeitsstatt

übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht

hat und deshalb Lohnkürzungen unterworfei.

war, ist der Unterstützungsberechnung der Ver¬

dienst zugrunde zu legen, den er bei der Voi!

arbeit erzielt hätte. Für unständig Beschäftigt
sollen Sondervorschriften erlassen werden. Zur

Berechnung der Arbeitslosenunterstützung sind

vorläufig elf Lohnklassen vorgesehen, die den

Wochenverdienst bis zu 10, 14, 18, 24, 30, 36,
42, 48, 54, 60 RM. erfassen. Jede Lohnklass«
hat wieder einen Einheitslohn, der auf 8, 12, 1 fi

21, 27, 33 ,39, 45, 51, 57 und 63 RM. festgesetzt
ist und die eigentliche Grundlage der Unter¬

stützung bildet. Die Hauptunterstützung beträtr

in der Lohnklasse

in der Lohnklasse

in der Lohnklasse

in der Lohnklasse
in der Lohnklasse
in der Lohnklasse

in der Lohnklasse

I

II

III

IV

V und VI

VII

75 v.H.

65 v.H

55 v.H.

47 v.H.

40 v.H.

37,5 v.H.

35 v.H.VIII bis XI

des jeweiligen Einheitslohns. Als Familienzu-

schlag werden dazu 5 v. H. des Einheitslohns

gewahrt, jedoch darf die gesamte Arbeitslosen

Unterstützung gemäß § 107 des Gesetzes einen

b«estirnmten Höchstsatz nicht übersteigen. Wie

die Arbeitslosenunterstützung berechnet wird

zeigt folgende Aufstellung:

n
r

m

___? Arbeitt*
Ein- Haupt-

unterstfitzung
Höchstsatz

der
mit mit j mit mit mit

-C lohn
lohn für Ledige L'nte.stützunn f'rau 1 Kir.d 2 Kinder 3 Kinder 4 Kindt-

1 HL HL in • HL | in M HL • M. HL M HL

1 bis. Ki 8 75 rt — 80 rt,40 ?i,4<> _ ^^m^
.

^^^^^

I lu—14 12 rt5 7,80 SO 9,rt0 8,40 9 — 9,00 ¦

S 14—lh lö 55 8,M > 75 12- 9,60 10,40 11,20 12-

4 IS—24 21 47 9,87 72 15.12. 10,92 11,97 13,02 14,07 15,12
5 24—31» 27 40 10,80 rt5 17,52 12,15 13,50 14,85 10,20 17,50
rt 3« I—3rt 33 40 13,2« l rt5 21,45 14,85 1«,50 18,15 19,80 21,45
7 :.n—42 39 37,5 14,rt2 rt2,5 24,37 1 rt,57 18,52 20,47 22,42 24,37
8 42—4K 45 35 15,75 00 27,— 18,— 20,25 22,50 24,75 27,-
9 48—5* 51 35 17,85 rtO 30,60 20,40 22,95 25,50 28,05 30,60
10 54—60 57 35 19,95 rto 34,20 22,80 25,05 28,50 31,35 34,20
11 mehmlsrtO ».3 35 22,05 «0 37, sc 25,20 28,35 31,50 34,rt5 37,8u

Während des Bezuges der Hauptunterstützung
sind die Arbeitslosen kraft Gesetzes gegen

Krankheit versichert. Für diese Kranken¬

versicherung gelten im allgemeinen die Vor¬

schriften der Reichsversieherungsordnung, so¬

weit nicht das Gesetz wegen der Eigenart dieser

Krankenversicherung Sonderregelungen ge¬

troffen hat. Beginn und Ende der Krankenver

Sicherung richten sich na«ch dem Beginn un<

Ende der Hauptunterstützung. Scheidet eii

Arbeitsloser wegen Fortfalls der Hauptunter
Stützung aus der Krankenversicherung aus, sc

kann er sich gemäß § 313 RVO. bei der letzter

Krankenkasse weiterversichern, sie «iber auch
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Krankheitsfalle unter Beobachtung der Vor«

uriften des §214 a.a.O. in Anspruch nehmen.

r die Bemessung des Grundlohns, der nach

ISO RVO. bekanntlich die Höhe der Beiträge
nd Leistungen der Krankenkassen bestimmt,

tritt gemäß § 119 des Gesetzes ein Siebentel

des wöchentlichen Einheitslohnes des Arbeits-

>en. Abweichend davon schreibt jedoch der

c? 120 vor, daß als Krankengeld derjenige Be-

kg zu gewähren ist, den der Arbeitslose als

Arbeitslosenunterstützung von der Reichsanstalt

erhalten würde, wenn er nicht erkrankt wäre,
d. h. seine letzte G esa m t Unterstützung ein-

& hließlich der Familienzuschläge. Daraus er-

ibt sich folgendes: Beiträge und Sterbegeld
sind nach dem Einheitslohn, dagegen das

Krankengeld sowie das Wochen«, Still-, Haus-

uitd Taschengeld als Ersatzleistungen für das

Krankengeld nach der Gesamtunter-

Stützung des Arbeitslosen zu bemessen. Die

\rl>eitslosen sind grundsätzlich mit dem Beginn
d«er Arbeitslosenunterstützung Mitglieder der für

«len Unterstützungsort zuständigen Allgemeinen
Ortskrankenkasse. Ist eine solche nicht vorhan-

den, dann sind sie Mitglieder der Landkranken¬

kasse. Waren sie vorher nach dem Reichsknapp¬
schaftsgesetz versichert, dann sind sie Mit-*

Glieder der zuständigen Bezirksknappschaft.
Allerdings kann der Verwaltungsausschuß des

Arbeitsamts auch beschließen, daß an die Stelle

dieser Kassen eine andere gesetzliche Kranken¬

kasse tritt, deren Leistungen gleichwertig sind.

Solange das aber nicht geschehen ist, gilt der

Regelzustand. Sind die Arbeitslosen zur Fort¬

setzung oder Aufrechterhaltung der Kranken¬

versicherung bei einer anderen Krankenkasse

oder Ersatzkasse berechtigt, dann können sie

dort versichert bleiben, wenn sie einen dem¬

entsprechenden Antrag binnen einer Woche

nach der Arbeitslosmeldung stellen und die

Leistungen der anderen Krankenkasse noch nicht

in Anspruch genommen haben. Wird die für

die Krankenversicherung der Arbeitslosen zu-

trindige Krankenkasse durch diese Versiche¬

rung zu sehr belastet, dann kann sie nach

iherer Vorschriit des § 124 die Versicherung
der Arbeitslosen bei ihrer bisherigen Kranken-

Kasse verlangen. Die Meldungen für die Krank¬

enversicherung sind binnen zwei Wochen von

dem zuständigen Arbeitsamt zu bewirken, das

uch die Beitrage für die Krankenversicherung

der Arbeitslosen zu zahlen hat. Ist der Arbeits«
lose bei seiner bisherigen Krankenkasse (Ersatz¬
kasse) Mitglied geblieben, so hat das Arbeits¬
amt an diese den Beitrag zu entrichten, den es

für den Arbeitslosen an die eigentlich zustän¬

dige Krankenkasse zahlen müßte. Hatte der
Arbeitslose gemäß § 214 RVO. einen Unter¬

stützungsanspruch an seine frühere Kranken¬

kasse, so wird dieser Anspruch durch seine Ver¬

sicherung auf Grund dieses Gesetzes nicht ge¬
schmälert. Er darf aber im Krankheitsfalle
nicht gleichzeitig Unterstützung aus der frühe¬

ren und der letzten Versicherung beziehen

(§ 127). Uebertrifft die Leistungspflicht der

früheren Versicherung den Unterstützungs¬
anspruch aus der letzten Versicherung, dann
muß ihm die frühere Versicherung (die unter

Umständen auch die letzte Krankenkasse sein

kann) die Differenz zwischen den Ansprüchen
aus der Reichsversieherungsordnung und aus

dem Arbeitslosenversicherungsgesetz zahlen.
Es hat sich in dieser Hinsicht also nichts ge¬
ändert. Die Entscheidung des RVA. vom

21. April 1927 (Amtliche Nachrichten 1927

S. 324) gilt auch für die Arbeitslosenversiche¬

rung. Für die Krankenversicherung der un¬

ständig Beschäftigten hat der § 128 des Ge¬

setzes eine besondere Regelung getroffen, auf

die hiermit verwiesen wird.

Neben der Krankenversicherung sichert das

Gesetz den unterstützten Arbeitslosen noch die

Aufrechterhaltung der Anwartschaften
für die Invaliden-, Angestellten- und knapp¬
schaftliche Pensionsversicherung zu. Nach

§ 129 des Gesetzes sind aus den Mitteln der

Reichsanstalt während des Bezuges der Haupt¬
unterstützung die Beiträge (Anerkennungsge¬
bühren) zu entrichten, die zur Erhaltung dieser

Anwartschaften notwendig sind. In gewissen
Fällen soll das Arbeitsamt auf Antrag auch die

zur Erfüllung der Wartezeit erforderlichen

Beitrüge leisten, soweit es sich dabei nur um

geringe Beträge handelt.

Als letztes gibt das Gesetz dem Verwaltungs¬
rat der Reichsanstalt noch das Recht, mit Zu¬

stimmung des Reichsarbeitsministers die Durch¬

führung einer Kurzarbeiterunterstüt¬

zung anzuordnen oder zuzulassen, die zusam¬

men mit dem Arbeitsentgelt fünf Sechstel des

vollen Arbeitsentgelts nicht übersteigen darf.

Der Versicherungsfall der Altersinvalidenrente
Von Oberregierungsrat Dr. Bültmann, Berlin.

Durch das Gesetz über Aenderung des An*

gestelltenversicherungsgesetzes (AVG.)
md der Reichsversieherungsordnung (RVO.)
om 10. November 1922 (RGBl. I S. 849; ist ein

weiterer Versicherungsfall für die Invaliden¬

ente, die Vollendung des 65. Lebensjahres des

Versicherten, geschaffen worden, der gleich¬
wertig neben den bisherigen einzigen Versiche¬

rungsfall dieser Rente, die Invalidität, getreten
ist. Gleichzeitig mit der Einführung der auf

dem neuen Versicherungsfall beruhenden so¬

genannten „Altersinvalidenrente" ist die bisr-

Volkst. 355



hörige Altersrente beseitigt worden. Ueber den

Versicherungsfall dieser früheren Rente greift,
wie in der Revisionsentscheidung 2738 (Amtliche

Nachrichten des Reichsversicherungsamts 1923

Seite 25ö) ausgeführt ist, der Versicherungsfall

der jetzigen Altersinvalidenrente in seinen Wir¬

kungen beträchtlich hinaus. Einmal ist die Be¬

rechnung der neuen Rente anders und ergibt

höhere Beträge als die Altersrente. Sodann ist

bei dem neuen Versicherungsfall die Regelung

der Versicherungsfreiheit von der im alten

Recht verschieden. Nach § 1236 RVO. in der

Fassung des Gesetzes vom 10. November 1922

tritt sie u. a. auch mit der Bewilligung der

Altersinvalidenrente ein, wogegen durch den

Bezug der früheren Altersrente Versicherungs¬

freiheit nicht begründet wurde. Bei aller Ver¬

schiedenartigkeit in der Wirkung sind aber

beide Versicherungsfälle doch ihrer rechtlichen

Natur nach als verwandt anzusehen. Bei beiden

handelt es sich um dasselbe Ereignis, nämlich

die Erreichung eines gewissen Lebensalters des

Versicherten, die Vollendung seines 65. Lebens¬

jahres, während es auf eine Beschränkung der

Erwerbsfahigkeit des Versicherten, wie bei der

Invalidität, nicht ankommt. Ferner besteht aber

auch im übrigen eine wesentliche Ueberein¬

stimmung insofern, als die Wirksamkeit des

Versicherungsfalls der Altersinvalidenrente

ebenso wie früher die des Versicherungsfalls

der Altersrente, nicht schon mit dem Eintritt

des Versicherungsfalls ohne weiteres ausgelöst
wird. Bereits in der früheren, unter der Herr¬

schaft des Invalidenversicherungsgesetzes er¬

gangenen Rechtsprechung des RVA. (zu vergl.
RevEntsch. 820, 1440 und 1541, Amtl. Nachr. des

RVA. 1900 S. 676, 1910 S. 426 und 1911 S. 414)

wurde für die damalige Altersrente im Ergebnis

angenommen, daü der Eintritt der Wirksamkeit

des Versicherungsfalls dieser Rente von dem

Wüten des Versicherten abhäneig war, indem

der Versicherte den Zeitpunkt für das Wirk¬

samwerden des Versicherungsfalls beliebig weit

über die Vollendung des gesetzlichen Alters

hinausschieben konnte. Die gleiche Auffassung

muß auch für die jetzige Altersinvalidenrente

als zutreffend angesehen weiden. Daraus ergibt

sich auch für «diese Rente die in der früheren

Rechtsprechung dts RVA. (zu vergl« die ange¬

führte RevEntsch, 1541) für die Altersrente im

allgemeinen bereits gezogene Folgerung, daß

der Eintritt des Versicherungsfnlls der Voll¬

endung des gesetzlichen Alters der wirksamen

Entrichtung von Beiträgen in der Zeit nach der

Erreichung dieses Lebensalters nicht entgegen¬

steht. Der Versicherte hat danach entsprechend
der Rechtslage bei der früheren Altersrente die

Wahl, ob er im Rahmen des § 1253 RVO. die

Altorsinvalidenrente von der Vollendung des

t>5. Lebensjahres an ohne Anrechnung der etwa

für eine spätere Zeit entrichteten Beiträge oder

eist von einem späteren Zeitpunkt ab unter An¬

rechnung der bis dahin geleisteten Beiträge be¬

antragen will. In der früheren Rechtsprechur
des RVA. (zu vergl. die erwähnten Entsch«

düngen 820, 1440 und 1541) wurde für die «da¬

malige Altersr«ente allerdings eine Ausnahm»

von der Anrechenbarkeit der in der Zeit zw.

sehen der Vollendung des gesetzlichen Alte

bis zum Eintritt der sonstigen Wirksamkeit «des

Vcrsichertmgsfalls entrichteten Beiträge ange¬

nommen: Die Iveistung von freiwilligen Bei¬

trügen nach Vollendung des bezeichnet«

Lebensalters für die Zeit vorher wurde als füi

den Anspruch auf die Altersrente unwirksam

angesehen. Zur Begründung dieses Standpunkte
ist in der angeführten RevEntsch. 1541 aus

geführt, aus der besonderen Art des Versieh«

rungsfalls der Altersrente folge nur die Möl

lichkeit, sich über den Zeitpunkt der Voilendui

des gesetzlichen Alters hinaus regelmäßig'
weiterzuversichern. Es liege kein Grund vor

noch weitergehend auch die nachträgliche Ent

richtung freiwilliger Beiträge für die Zeit voi

der Erreichung dieses Alters zuzulassen und

damit dem Versicherungsfall der Altersrente

jede Bedeutung zu nehmen. Dieser Auffassung

ist das RVA. in der in dem Septemberheft d

A.N. des RVA. veröffentlichten Rev. E. 3092

(A.N. des RVA. 1927 S. 432) für die jetzig.
Altersinvalidenrente nicht beigetreten. Dort

ist vielmehr grundsätzlich angenommen wor¬

den, daß freiwillige Beiträge im Rahmen dei

§§ 1443, 1444 RVO. nach Vollendung des

65. Lebensjahres für die Zeit vorher auch füi

den Anspruch auf Altersinvalidenrente (§ 1255

Abs. 1 a. a. O.) wirksam nachentrichtet wer

den können. In der Begründung dieser Ent¬

scheidung wird zunächst folgendes ausgeführt

„Die Voraussetzungen für die Wirksamkeit

einer nachträglichen Leistung freiwilliger Bei

träge sind in den §§ 1443, 1444 RVO. geregelt

§ 1443 a. a. O. schränkt die Wirksamkeit de

Nachentrichtung dieser Beiträge dahin ein, dal

freiwillige Beitröge für mehr als ein Jahr zurück

nicht entrichtet werden dürfen, ebensoweni'

nach Eintritt dauernder oder vorübergehende
Invalidität oder für die weitere Invalidität. Hie.

nach muß angenommen werden, daß durch di»

in der Vorschrift nicht erwähnte VoHcndur.i

des 65. Lebensjahres des Versicherten die Wirk

# samkeit der Nachentrichtung freiwilliger B

träge nicht berührt wird. Allerdings wird di'

Vollendung des bezeichneten Lebensalters >i

den §§ 1251 und 1255 Abs. 1 a. a. O. dem Eii

tritt der Invalidität als Versicherungsfall für di'

Invalidenrente gleichgestellt. Diese Gleich

Stellung schließt aber nicht etwa die Vermutum

in sich, daß der 65jährige Versicherte kraft G<

setzes als invalide gelten solle. Für eine solch*

Annahme bietet weder der Wortlaut noch di»

Entstehungsgeschichte der erwähnten Vor

Schriften einen Anhalt (zu vergl. Entsch. 2786,

Amtl. Nachr. des RVA. 1924 S. 81). Auch unt*r

voller Berücksichtigung dieser Vorschrifter

kann daher aus § 1443 a. a. O. nicht gefolgert
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den, daß freiwillige Beiträge, die im Rahmen

§§ 1443, 1444 a. a. O. nach Vollendung des

. Lebensjahres des Versicherten für die Zeit

rher nachentrichtet worden sind, für den An-

rch auf Altersinvalidenrente unwirksam

n. Damit würde übrigens auch die Ent¬

mingsgeschichte des § 1443 a. a. O. nicht im

iklung stehen. Diese Vorschrift ist aus § 146

tz 2 IVG. hervorgegangen. In der dem Ent-

rf eines Invalidenversicherungsgesetzes bei-

jebenen Begründung zu § 111b, dem späteren
>. 146 IVG. (Drucks, d. Reichstags, 1. Session

3 ti 99 Nr. 93 S. 337) ist ausgeführt, es werde

iur Vermeidung einer unbilligen Verschiebung
dea Versicherungswagnisses zuungunsten der

V« Sicherungsanstalten vorgeschlagen, die frei¬

willige Versicherung nach eingetretener Er-

rbsunfähigkeit (§§ 9, 10) überhaupt nicht

hr, im übrigen nur für die Dauer eines Ka-

i.derJahres, von dem Zeitpunkt der Beitrags-
i.tiichtung ab rückwärts gerechnet, zu ge-

tten und Marken für eine weiter zurück¬

liegende Zeit für unwirksam zu erklären. Damit

isi klar zum Ausdruck gebracht, daß die Wirk-

i rnkeit einer freiwilligen Beitragsleistung außer

in den Fällen des Vorliegens der Erwerbs¬

unfähigkeit, nur insofern eingeschränkt sein

sollte, als die Beiträge nicht über ein Kalender-

jehr zurück entrichtet werden durften. Hiermit

steht arch nicht im Widerspruch, daß, wie bei

der Kommissionsberatung (Bericht der IX. Kom¬

mission, Drucks. Nr. 270 S. 165) hervorgehoben
ist, die bezeichnete Vorschrift die sehr zahl-

irhen Fülle treffen sollte, in denen kurz vor

dem Eintritt des Versicherungsfalls Marken in

jrober Zahl eingeklebt würden. Diese Be-

rkung betrifft vielmehr nur solche Fälle, in

denen die Beitragsleistung kurz vor dem Ein¬
tritt des Versicherungsfalls erfolgte, sie bezieht

-ich demnach lediglich auf die vorgeschlagene
ü» schränkung der Wirksamkeit einer freiwilli¬

gen Beitragsleistung auf die Dauer eines Ka¬

lenderjahres nach rückwärts. Sodann wird in

der bezeichneten Entscheidung der erwähnten,

in der bisherigen Rechtsprechung des RVA. für

den Anspruch auf die frühere Altersrente ver¬

tretenen Ansicht entgegengetreten, wonach aus

allgemeinen versicherungsrechtlichen Gründen

freiwillige nach Vollendung des gesetzlichen
Alters für die Zeit vorher entrichtete Beiträge
für diesen Anspruch unwirksam sein sollten.

Diese allgemeinen Erwägungen seien, so führt

das RVA. aus, nur insoweit als zutreffend an¬

zuerkennen, als angenommen sei, daß der Ein¬

tritt des Versicherungsfalls die nachträgliche
willkürliche Verschiebung des Versicherungs¬

wagnisses nicht nur für die Invalidenrente

hindere, für die es das Gesetz ausdrücklich vor¬

schreibe, sondern auch für die übrigen Leistun¬

gen der Invalidenversicherung. Für den Ver¬

sicherungsfall der Vollendung des gesetzlichen
Alters sei dagegen mit zu berücksichtigen, daß

der Versicherte den Zeitpunkt, von dem ab er

die Rente erhalten und von dem ab demgemäß
die Wirkung des bezeichneten Versicherungs¬
falles für ihn eintreten soll, bestimmen darf.

Sei er hierzu in der Lage, so könne von einer

willkürlichen Verschiebung des Versichcrimgs-
wagnisses nicht die Rede sein, wenn der Ver¬

sicherte Beiträge nach der Vollendung des ge¬

setzlichen Alters für die Zeit bis zum Eintritt

des von ihm bestimmten Versicherungsfalles
entrichte. Erst für die Zeit, für die di-e Rente

auf seinen Antrag bewilligt sei, sei, wie in der

Entscheidung 2843 (Amtl. Nachr. des RVA.

1925 S. 48) näher ausgeführt werde, die Leistung

freiwilliger Beiträge ohne weiteres ausge¬

schlossen. Auch von dem Gesichtspunkt einer

unzulässigen nachträglichen Verschiebung des

Versicherungswagnisses sei mithin die Wirk¬

samkeit der Nachentrichtung freiwilliger Bei¬

träge nach Vollendung des 65. Lebensjahres für

die Zeit vorher nicht zu beanstanden.

Arbeitsunfähigkeit — Erwerbsunfähigkeit — Berufs¬

unfähigkeit — Invalidität — Gebrechlichkeit.
Von Geschäftsführer Fr. Kleeis, Reichenbach i. V.

Sämtliche Zweige unserer Sozialversicherung
stimmen darin überein, daß sie den Erhalt

?n Leistungen, abgesehen von den sonstigen

raussetzungen, an eine Beschränkung der

beitsmöglichkeit knüpfen. So verschieden

loch der Aufbau und auch die Leistungen der

/einen Arten der Versicherungsträger sind,
verschieden ist auch der Begriff über die

r Leistimgsgewührung erforderliche Einbuße

i Arbeitsmöglich <eit infolge körperlicher oder

istiger Defekte der Versicherten. Die Aus-

ung dieser so wichtigen Frage geht nicht

rr bei einer ganzen Anzahl Angestellter der

rsicherungsträger auseinander, sondern erst

recht tappt hierin die große Masse der Ver¬

sicherten im Dunkeln. Es dürfte deshalb an¬

gebracht sein, einmal die zur Leistungsgewäh¬

rung vorausgesetzte Beschränkung der Erwerbs¬

möglichkeit bei den einzelnen Versicherungs¬
arten zusammenhangend zu betrachten.

In der Krankenversicherung ist ge¬

mäß § 182 Abs. 1 Ziff. 2 der RVO. Arbeits¬

unfähigkeit dc*s Versicherten die Voraussetzung
für die Gewährung von Krankengeld Der Aus¬

druck „Arbeitsunfähigkeit" ist durch die Reichs¬

versieherungsordnung neu in die Krankenver¬

sicherung hineingekommen. Das alte Kranker. -

versicherungsgesetz sprach von der Notwen-
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digkeit des Vorliegens von Erwerbsunfähigkeit

für den Erhalt des Krankengeldes. Was ist nun

unter dem neuen Begriff „Arbeitsunfähigkeit-*
zu verstehen? Man kann den Begriff, kurz zu-

sammengefabt, wie folgt präzisieren: „Arbeits¬

unfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte in¬

folge Erkrankung nicht mehr, oder doch nur

mit der Gefahr, seinen Zustand zu verschlim¬

mern, die bisher von ihm ausgeübte

Erwerbstätigkeit auszuüben in der

Lage ist/ Es kommt hierbei nur die völlige

Unmöglichkeit der Ausführung der Berufsarbeit

in Trage, da die Krankenversicherung den Be¬

griff „teilweise Arbeitsunfähigkeit" nicht kennt.

Ist der Erkrankte nicht in der Lage, seiner bis¬

her ausgeführten Berufstätigkeit nachzugehen,

aber trotz seiner Krankheit imstande, eine an¬

ders geartete Tätigkeit aufzunehmen, so gilt er

trotzdem als arbeitsunfähig. Der Uebergang zu

einer anderen Tätigkeit kann ihm im allgemeinen

nicht zugemutet werden, jedoch wird er eine

sich bietende Gelegenheit, eine ähnlich geartete

Beschäftigung aufzunehmen, nicht ohne wei¬

teres zurückweisen dürfen. Dies gilt ganz be¬

sonders für das große Heer der ungelernten

Arbeiter. Beim Vorliegen ein und derselben

Krankheit braucht bei zwei verschiedenen Be¬

rufen angehörenden Arbeitnehmern nicht

gleichmäßig Arbeitsunfähigkeit vorzuliegen. So

wird beispielsweise jede, auch die kleinste,

Fingerverletzung einen Klavierspieler unbedingt

arbeitsunfähig machen, während dieselbe Ver¬

letzung bei einem Wächter selten eine Arbeits*-

Unfähigkeit herbeiführen dürfte. Zur Bestim¬

mung der Arbeitsunfähigkeit in der Krankenver¬

sicherung ist nicht nur die Art der Krankheit

mabgebend, es muß zur Beurteilung derselben

auch die berufliche Tätigkeit des Erkrankten be¬

rücksichtigt werden. Besonders schwer ist diese

Frage zu regeln bei den freiwillig versicherten

Mitgliedern, die en und für sich keiner Lohn¬

arbeit nachgehen (Ehetrauen, Pensionäre usw.).

Erwähnt sei noch, daß eine durch Krankheit

hervorgerufene Arbeitsunfähigkeit nicht vor¬

liegt, wenn der Versicherte schon vor Eintritt

der Krankheit völlig erwerbsunfähig war. (Siehe

Heft 3. Seite 14, der Fortbildungsschriften für

Angestellte in der Sozialversicherung.!

Die Unfallversicherung spricht von

„Erwerbsunfähigkeit" als Voraussetzung für die

Gewährung von Rente oder Krankengeld. Der

Verletzte muß also erwerbsunfähig sein, wenn

er Anspruch auf Barleistungen erheber, will. Die

Unfallversicherung kennt nicht nur völlige, son¬

dern auch teilweise Erwerbsunfähigkeit Als

vöiiig erwerbsunfähig gilt der, der irgendwelche
Lohnarbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

überhaupt nicht mehr verrichten kann. Bei der

Abschätzung des Maßes der durch Unfall oder

Berutskrankheit herbeigeführten Einbuße an Er-

werbsfühigk« it müssen nicht nur die Verletzung

an und für sich, sondern auch undere Umstände

in Bittracht ge/ogen werden, so der Beruf, das

Alter und die sonstigen Kenntnisse des V»

unglückten. So wird beispielsweise das verletzt»

Auge bei einem sogenannten qualifizierten Ar¬

beiter (einem Schriftsetzer) höher bewertet, ili

bei einem einfachen Handarbeiter. Währer.d

also die Arbeitsunfähigkeit nach den Bestim¬

mungen der Krankenversicherung noch di?

Möglichkeit zur Ausführung irgendwelche
Lohnarbeit zuläßt, darf diese Möglichkeit be;

der völligen Erwerbsunfähigkeit nach der Un¬

fallversicherung nicht mehr vorhanden sein. Di-

Unfallversicherung kennt jedoch auch den B'

griff „Gebrechlichkeit", und zwar bei der Ge¬

währung von Kinderzulagen zu den Unfallrenter

und bei Waisenrenten. (Siehe hierzu die Aus¬

führungen im Abschnitt „Invalidenversiche-

rung".)
Nach § 1250 RVO. erhält Invalidenrente, we

die „Invalidität" nachweist. Die Invaliden¬

versicherung ist der einzige Teil der Arbeiter¬

versicherung, der diesen Begriff näher erläutert

Es heißt hierüber im § 1255, Absatz 2: „As

invalide gilt, wer nicht mehr imstande ist, durch

eine Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähig¬

keiten entspricht und ihm unter billiger Berück

sichtigung seiner Ausbildung und seines bis¬

herigen Berufes zugemutet werden kann, ein

Dritte! dessen zu erwerben, was körperlich ur.d

geistig gesunde Personen derselben Art mit

ähnlicher Ausbildung in derselben Geger

durch Arbeit zu verdienen pflegen/' Der Kom¬

mentar von Hanow und Lehmann (Ar-

merkung 26 zu § 1255 RVO.) führt hierzu aus

„Die Frage, ob Invalidität vorliegt, ist keine

rein me«dizinische, vielmehr greifen hier medi¬

zinische, wirtschaftliche und rechtliche Erwägur

gen ineinander. Ihre Beantwortung darf deshalb

nicht einfach dem Arzte überlassen werden, ist

vielmehr eine wichtige Aufgabe der entscheiden¬

den Instanzen/4 So hat beispielsweise des

sächsische Landesversicherungsamt untern

13. September 1913 klar und deutlich entschie¬

den: „Es liegt ein Mangel des Verfahrens vor

wenn das OVA. sein Urteil lediglich auf ärz:

liehe Gutachten gestützt hat." (Siehe „Arbeiter

Versorgung" 1^24, Seite 364 ff. und 413 ff.) M

«diesen Auslegungen dürfte der Begriff der „Ii

Validität" wohl ausreichend geklärt sein. Gena

wie in der 11nfall Versicherung, so ist auch in d*

Invalidenversicherung durch das Gesetz vo:

25. Juni 192b unter Umständen die Gewährui

von Kinderzuschlägen und Waisenrente an dt

Vorh«ander sein von „Gebrechlichkeit** bei d

Kindern gebunden. Durch diese Neuerung sir

die Träger der Invalidenversicherung teilwei^

vor neue Aufgaben gestellt. Es galt und gi

wohl auch heute noch, vor allen Dingen den B

griff „Gebrechlichkeit" zu definieren. Daß si«

die maßgebenden Stellen und Persönlichkeit«

hierüber noch nicht einig sind, geht aus ein*

Artikel „Gebrochen eines Kindes als Voraus

Setzung fur Waisenrente «oder Kinderzusch

aus der Ii validenversicherung*4 von Landest
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ilhelm in der „Arbeiter-Versorgung" Seite

1927 hervor. Um Wiederholungen zu ver¬

öden, sei hier lediglich auf diese Arbeit hin-

.,rwiesen, deren eingehendes Studium sehr zu

pfehlen ist.

I He Angestellten Versicherung

tagt wieder ein neues Wort, nämlich die Be-

fsunfähigkeit. Während in der InVa¬

lien verSicherung der erwerbsunfähige Arbeiter

...validenrente bezieht, wird das Ruhegeld der

vngestelltenversicherung dem „berufsunfähi-
n" Versicherten gewährt. Der Unterschied

tischen beiden Begriffen besteht darin, daß

:ür den Arbeiter, der der Invalidenversicherung

ingehört, die Einschränkung seiner Arbeits¬

fähigkeit zum Erhalt der Rente größer sein muß,

wie dies die Angestelltenversicherung als Vor-

erssetzung für ihr Ruhegeld vorschreibt. Der

^ 30 des Angestelltenversicherungsgesetzes
definiert den Begriff Berufsunfähigkeit ziemlich

[renau. Es heißt da:

„Ruhegeld erhält der Versicherte, der das

Alter von 65 Jahren vollendet hat oder durch

körperliche Gebrechen oder wegen Schwäche

s« iner körperlichen und geistigen Kräfte zur

Ausübung seines Berufes dauernd unfähig ist.

iierufsunfähigkeit ist dann anzunehmen, wenn

seine Arbeitsfähigkeit auf weniger als «die Hälfte

derjenigen eines körperlich und geistig ge¬

sunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung
ind gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten

• rabgesunken Ist**

Die Bestimmungen des Angestelltenversiche-
ingsgesetzes sind also in dieser Beziehung für

lie anspruchsber *chtigten Versicherten bedeu-

•••nd günstiger wie «die des vierten Buches der

keichsversicherungsordnung. Eine genaue und

weitgehende Beschreibung des Begriffes „Be-

rfsunfähigkeit" gibt Kraiker in dem 4. Heft der

.Fortbildungsschriften für Angestellte in der

Sozialversicherung."
Aus der Knappschafts versiche¬

rn g ,
welche auch die Berufsunfähigkeit als

eistungsvoraussetzung vorschreibt, sei fol¬

gende Revisionsentscheidung des Reichsver-

Mcherungsamtes vom 24. Februar 1927 wieder¬

geben: „Berufsunfähig im Sinne des § 4

\bs. 1 Nr. 2, § 3C Abs. 1 Nr. 1 des Preußischen

Nnappschaftsgesetzes vom 17. Juni 1912, § 25

vs alten Reichsknappschaftsgesetzes, § 35 des

eoen Reichsknappschaftsgesetzes ist, wer in¬

nere körperlicher oder geistiger Gebrechen un¬

fähig ist, die von ihm verrichtete knappschafts-
versicherungspflichtige Tätigkeit und die an¬

deren Tätigkeiten derselben Berufsgruppe, d. h.

die im wesentlichen gleichartigen und wirt¬

schaftlich gleichwertigen Tätigkeiten von Per¬

sonen mit ähnlicher Ausbildung und gleich¬

wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten zu ver¬

richten. — Nach gewolltem Berufswechsel, das

heißt Uebergang von einer Berufsgruppe zu

einer anderen, ist für die Beurteilung der Be¬

rufsunfähigkeit im bezeichneten Sinne die neue

Tätigkeit maßgebend. Mit der wörtlichen

Wiedergabe dieser Entscheidung (Amtliche
Nachrichten Nr. 5 1927) ist wohl die Berufs¬

unfähigkeit in diesem Versicherungszweig ein¬

wandfrei geklärt.
Das neue Gesetz über Arbeitsvermitt¬

lung und Arbeitslosenversiche¬

rung vom 16. Juli 1927 muß sich auch mit den

Begriffen „arbeitsfähig" und „arbeitsunfähig"
befassen. Nach § 87 hat neben den übrigen

Voraussetzungen Anspruch auf Arbeitslosenver¬

sicherung, wer „arbeitsfähig" ist. Die Definition

der Arbeitsfähigkeit ist im folgenden Para¬

graphen (§ 88) gegeben. Es heißt da:

„Arbeitsfähig im Sinne des § 87 ist, wer im¬

stande ist, durch eine Tätigkeit, die seinen

Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm

unter billiger Berücksichtigung seiner Aus¬

bildung und seines bisherigen Berufes zu¬

gemutet werden kann, wenigstens ein Drittel

dessen zu erwerben, was geistig und körperlich

gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher

Ausbildung in derselben Gegend zu verdienen

pflegen."
Im Gegensatz zu den übrigen Versicherungs¬

gesetzen, die mehr oder minder die Begriffe
der Arbeitsbeschränktheit definieren, ist hier

der Begriff der unverminderten Arbeitsfähigkeit
in Uebereinstimmung mit dem § 1255 Abs. 2

RVO. festgelegt.
Wie bereits einleitend erwähnt wurde, ist also

zwischen den verschiedenen B«egriffen Arbeits¬

unfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Invalidität, B«e~

rufsunfähigkeit und Gebrechlichkeit genau zu

unterscheiden. Aus obigen Schilderungen ist er¬

sichtlich, daß ein Versicherter zwar arbeits¬

unfähig sein kann, daß jedoch dabei eine Er¬

werbsunfähigkeit bei ihm noch lange nicht vor¬

zuliegen braucht. Die Verschiedenheit der Be¬

griffe ist in der Art der Leistungsgewährung
der einzelnen Versicherungszweige begründet.

Beitragserstattung nach § öl AVG. beimTode weiblicher

Versicherter.
Von Fritz Langer, Berlin.

Das
Angestelltenversicherungsgesetz (AVG.)

sieht eine Erstattung gültig entrichteter

• iträge nur in einigen Fällen vor, u. a. nach

61 beim Tode weiblicher Versicherter. Bei

ieser als Sterbegeld gedachten Erstattung

handelt es sich um eine Ausnahmeleistung nur

bei weiblichen Versicherten, die seinerzeit damit

begründet worden ist, daß die Reichsversiche¬

rungsanstalt aus der Versicherung der weib¬

lichen Angestellten infolge Wegfalls der Wit-
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wenrente und meistens auch der Waisenrenten

weniger belastet werde als aus der Versiche¬

rung der männlichen Versicherten. Diese Be¬

gründung der besonderen Mehrleistung aus der

Versicherung weiblicher Personen ist verschie¬

dentlich als unzutreffend angegriffen worden,

denn es sei /u berücksichtigen, daß weibliche

Versicherte infolge ihrer geringeren körper¬
lichen Wideistandskratt durch häufigere Be-

anspiuchung des Heilverfahrens und vorzeitiger

Berutsunfahigkeit die Reichsversicherungs¬

anstalt wiederum mehr belasten als männliche

Vei sicherte.

Der § 61 AVG. hat folgenden Wortlaut:

..Stirbt eine Versicherte nach Ablauf der

Wartezeit lür das Ruhegeld vor Eintritt in den

«Genufi eines Ruhegeldes, und besteht kein An¬

spruch auf Hinteibliebenenrente, so ist auf Ver-

i.i_r«n die Hälfte der iür die Zeit vom 1. Januar

1924 bis zum Tode der Versicherten entrich¬

teten Beiträge zu erstatten.

Ai.spruchsbeiechtigt sind nacheinander der

Eleiratte, die Kinder, der Vater, die Mutter, die

( j«*s( hw ister, wenn sie mit der Versicherten zur

Z«it ihi es Todes in häuslicher Gemeinschaft

gelebt haben oder von der Versicherten wesent¬

lich aus ihrem Arbeitsverdienst untorhulten

worden sind. Der Anspruch verlällt, wenn et

nicht innerhalb eines Jahres nach dem Tode

der Versicherten geltend gemacht wird."

Zur Auslegung und Anwendung des $ öl

AVG« ist folgendes zu bemerken:

1. Der Vei Sicherung sfall ist der Tod der weib¬

lichen Versicherten. Zur Zeit des Todes müssen

alle in § Ol aufgeführten Voraussetzung«» vor¬

handen sein. Dem lode irleichgestellt ist Ver¬

schollenheit (vgl. § 37 AVG.). Hinterbliebene

haben keinen Anspruch auf Erstattung, falls sie

den Tod der Versicherten vorsätzlich herbei-

geführt haben (g 99 AVG.).

ml. Es muß sich um den lod einer Ver¬

sicherten handeln, d. h. zur Zeit des Todes

mub ihre Anwartschaft in der Angestelltenver¬
sicherung (AV.) aufrechterhalten sein (§§ 54,
55 AVG.). Ist die Anwartschaft zur Zeit des

I ödes bereits erloschen, so kann sie durch

Nachzahlung heiwilligei Beiträge nicht zum

\X iederaufleben gebracht weiden. Der lod

hindert aber nicht die Nachbringung rückstän¬

diger Pflichtbeiträge innerhalb der Fristen der

§§ IST. ISO, 213 Abs. 1 AVG,
J Die Wartezeit für daa Ruhegeld (§53 AVG.)

muß beim Tode der Versicheiten erfüllt sein.

Di» Wartezeit für das Ruhegeld bei weiblichen

Versichert««! ist erfüllt, wenn «60 Beitragsmonate

auf Gi und der Versicherungspflicht zurück¬

gelegt sind. Sind weniger als 60 Beitragsmonate

aul Grund der Wisicherungspflicht vorhanden,
so ist die Wart« zeit dann «erfüllt, wenn 90 Bei¬

tragsmonate teils auf Grund der Versicherungs¬

pflicht, teils auf Grund freiwilliger Wi siehe-

rung zurückgelegt sind. Bei Selbstversicherung

(£ 22 AVG.) betragt die Wartezeit ISO Beitrags-

monate. Ist die W«artet«eit zur Zeit des Todes

nicht erfüllt, so können die fehlenden Monat-

entsprechend dem unter Nr. 2 Gesagten ni<

durch Zahlung freiwilliger Beiträge nachgeh«
wohl aber kann durch Nachbringung etwa rück¬

ständiger Pflichtbeiträge innerhalb der Frist*

der §§ 187, 189, 213 Abs. 1 AVG. die Warte/.

gegebenenfalls noch erfüllt werden.

4. Die Versicherte darf noch nicht in d<

Genuß eines Ruhegeldes getreten sein, sei ei

nun Ruhegeld wegen Berufsunfähigkeit od«

Vollendung des 63. Lebensjahres. In den Genui

des Ruhegeldes ist die Versicherte getreten, so¬

bald ihr ein Bescheid über die Bewilligung «tUs

Ruhegeldes zugegangen ist. Mit der tatsäch¬

lichen Auszahlung braucht noch nicht begönne,

zu sein. Als Bezieher von Ruhegeld im Sini <

des § 61 sind auch solche Personen anzusein

deren Ruhegeld ruht (vgl. die Entscheidung d

früheren Oberschiedsgerichts für AV. in d»

Amtlichen Nachrichten der RfA. W22, S. 7).

5. Es darf kein Anspruch auf Hinterblieben

rente bestehen. Besteht ein Anspruch auf Hin¬

terbliebenenrente, so ist ein Erstuttungsunspnu

nusgeschlosen. Die Hinterbliebenen können als«

nicht etwa zwischen Hinterbliebenenrente in d

Erstattung wählen.

6. Anspruchsberechtigt sind die in § 61 Abs. -

AVG. bezeichneten Personen, und zwar nach

einander in der dort angegebenen Reihenfolge

Diese Reihenfolge kann auch nicht durch eii

Verfügung der Versicherten geändert werden.

Sind mehrere Kinder oder Geschwister voi-

handen, so haben sie Anspruch zu gleich*
Teilen. Wenn keine der in § 61 Abs. 2 g<

nannten Personen vorhanden sind, so entfällt

der Erstattungsanspruch.
7. Von allen den in § Ol Abs. 2 AVG. g<

nannten Angehörigen ist nur anspe/uchsberech
tigt, wer entweder mit der Versicherten zur Z«

ihres Todes in häuslicher Gemein¬

schaft gelebt hat oder von der Versichert*

bis zu ihrem Tode aus ihrem Albeitsverdi«ens1

wesentlich unterhalten worden ist.

Unter häuslicher Gemeinschaft ist das rege',

mäßige Zusammenleben in einem gemeinsame!.
Haushalt zu verstehen.

Eine wesentliche Unterhaltsgewährung liegt

nur vor, wenn der Lebensunterhalt der unter¬

stützten Person durch den Wegfall der Unter

Stützung gefährdet würde, weil ihr Einkommen

so gering ist, daß «BS zur Bestreitung der not

wendigsten Lebensbedürfnisse nicht ausreich*

(Vgl. hierzu die Entsch. des fr. OSchG. für AV

in den Amtl. Nachr. der RfA. 1919, S. WI, 192

1920, S. 30, 31, und 1921, S. 182 bis 181)
S. Die Erstattung erfolgt nur auf Verlangei

d. h. auf Antrag der Berechtigten. Der Al

spruch verfällt, wenn er nicht innerhalb ein«

Jahres nach dem Tode der Versicherten geltend
vjemacht wird. Die einjährige Frist ist eine Ans

Schlußfrist. Wird sie versäumt, so gibt es kein

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäl
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<27 AVG. Die Frist beginnt mit dem Todes-

ohne Rücksicht darauf, ob und wann dem

spruchsberechtigten der Tod, das Bestehen

Versicherung und des Erstattungsanspruchs
kann! geworden ist. Bei Verschollenheit be¬

ut die Frist mit dem Tage, der nach § 38

VG. als Todestag festgestellt worden ist.

I Der Erstattungsantrag ist zweckmäßig un-

ittelbar an die Reichsversicherungsanstalt für

\ngestellte, Berlin-Wilmersdorf, einzureichen.

kann auch bei den sonst in § 214 AVG. ge-

nten Stellen eingereicht werden, die ihn un-

<i/üglich an die RfA. weiterzuleiten haben,

loch ergibt sich hierbei naturgemäß eine Ver-

gerung in der Erledigung.
Folgefide Unterlagen sind beizufügen:

a) die gelben und grünen Angestelltenver-
nerungskarten der Verstorbenen bzw. die ihr

i rr umgetauschte Karten erteilten Aufrech-

nunirsbescheinigungen (sie sind evtl. noch im

1^ sitz des letzten Arbeitgebers); wenn nicht vor¬

handen, sind Namen und Adressen der letzten

Vibeitgeber anzugeben;
b) die das Verwandtschaftsverhältnis klar-

st< ilenden stund« sämtlichen Urkunden, welche

ch den gg 333, 334 AVG. gebühren- und

>tempelfrei ausgestellt werden (Auszüge oder

polizeilich beglaubigte Abschriften genügen).
Irn einzelnen sind einzureichen bei Anspruchs-

I)« rechtigung
aal des Ehegatten der Versicherten: eine

standesamtliche Sterbeurkunde der Versicherten,

eine nach dem Sterbetag der Versicherten aus¬

stellte standesamtliche Heiratsurkunde (nicht

Trauschein);
bb) von Kindern der Versicherten: eine

standesamtliche Sterbeurkunde der Versicherten,

standesamtliche Geburtsurkunden der Kinder

der Versicherten;

cc) des Vaters oder der M utter der Ver¬

sicherten: eine standesamtliche Sterbeurkunde

• r Versicherten, eine Standesamtliehe Geburts¬

urkunde der Versicherten;

dd) von Geschwistern der Versicherten:

? ine standesamtliche Sterbeurkunde der Ver¬

sicherten, eine standesamtliche Geburtsurkunde

Versicherten, standesamtliche Geburtsurkun-

len der Geschwister der Versicherten, bei ver¬

heirateten Geschwistern auch die standesamt-

hen Heiratsurkunden;

c) bei mehreren Anspruchsberechtigten
«Kindern oder Geschwistern) tunlichst eine auf

•inen Anspruchsberechtigten ausgestellte, mit

polizeilich beglaubigten Unterschriften der

brigen versehene Vollmacht, w odurch

dieser zur Vertretung der übrigen Anspruchs-
( rechtsten und zur Empfangnahme des Geldes

in der Beitragserstattungssache nuch § 61 AVG.

bevollmächtigt wird;
d) die Bescheinigung eines Vertrauensmannes

'?der eines Ortsausschusses der Verirauens-

uänner der Angestelltenversicherung oder einer

Behörde darüber, daß aus der Versicherung

der Verstorbenen ein Anspruch auf Hinter¬

bliebenenrente nicht in Frage kommt, der An¬

tragsteller mit der Versicherten zur Zeit ihres

Tod«es in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat

oder von ihr bis zum Tode wesentlich aus ihrem

Arbeitsverdienst unterhalten worden ist und

keine Besserberechtigten zur Zeit des Todes der

Versicherten vorhanden waren (für diese Be¬

scheinigung hat die RfA. einen Vordruck her¬

ausgegeben, der von ihr oder den Vertrauens¬

männern der AV. erhältlich ist);

e) für die Anwartschaft und Warte¬

zeit gegebenenfalls Bescheinigungen über

Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche Dienstleistun¬

gen, Krankheit, Lehranstaltsbesuch, Hilfsdienst;

f) bei Beitragsleistung an eine Ersatz-

kasse die genaue Bezeichnung dieser Kasse

und etwa vorhandene Nachweise;

g) bei minderjährigen Anspruchs¬
berechtigten der Antrag des Vormundes

oder sonstigen gesetzlichen Vertreters und seine

Bestallung in Urschrift. Minderjährige über

16 Jahre können auch selbständig den Antrag

für sich stellen und verfolgen, zur Empfang¬
nahme des Geldes ist aber stets nur der gesetz¬

liche Vertreter «oder Vormund unter Vorlage

der Bestallung berechtigt.
10. Ein Anspruch auf Erstattung nach § 61

AVG. besteht nicht, wenn die Versicherte ge¬

mäß § 375 AVG. (früher § 390 VGfA.) auf

Grund einer privaten Lebensversicherung von

der eigenen Beitragsleistung — d. h. von der

ihr obliegenden Beitragshälfte — befreit ge¬

wesen ist (vgl. Entsch. d. früh. OSchG. für

AV. in den Amtl. Nachr. der RfA. 1921, S. 197).

Dies betrifft aber nur die in halber Höhe ent¬

richteten Pflichtbeiträge. Sind von der von der

eigenen Beitragsleistung befreiten Versicherten

freiwillige Beitrüge geleistet worden, so wird

hiervon die Hälfte zurückerstattet.

11. Erstattet wird die Hälfte der für die Zeit

vom 1. Januar 1924 bis zum Tode der Ver¬

sicherten entrichteten vollen Beitrüge, und zwar

sowohl der Pflichtbeiträge als auch der frei¬

willigen Beiträge. Bei Halbversicherten vgl.
Nr. 10. Hinsichtlich der für die Zeit vor dern

1. Januar 1924 entrichteten Beiträge besteht

kein Erstattungsanspruch. Die Spruchbehörden
haben ihn für diese Beiträge als ungesetzlich

in ständiger Rechtsprechung abgelehnt, und

zwar selbst dann, wenn Beiträge für die Zeit

vor dem 1. Januar 1924 wegen Uebertritts aus

einer versicherungsfreien beamteten Stellung in

eine versicherungspflichtige Beschäftigung nach¬

gezahlt worden sind. Die Reichsversicherungs¬

anstalt «erstattet aber für die vor dem 1. Januar

1924 gezahlten Betträge freiwillig einen einheit¬

lichen Pauschbetrag von 30 RM., wenn min¬

destens '30 Beiträge für die Zeit vor dem 1. Ja¬

nuar 1924 entrichtet sind. Der Erstattungs¬

anspruch nach § Ol besteht auch für die zu

einer zugelassenen Eisatzkasse nach den gesetz¬

lichen Gehaltsklassen entrichteten Beitrüge.
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Verwaltung.
Verordnung über die Abführimg, Verwaltung

und Abrechnung der Beiträge zur Reichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche¬

rung durch die Einzugsstellen. (Vom 23. Sep¬
tember 1927. RGBl. 1927 S. 305.)
Auf Grund des § 104 Abs. 1 des Gesetzes*

über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver¬

sicherung vom lö. Juli 1927 (Reichsgesetzblatt I

S. 187) wird nach Anhörung des Verwaltungs¬
rats der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung sowie der Spitzen¬
verbände der Krankenkassen hiermit verordnet:

Artikel 1.

Einzugsstellen.
Einzugsstellen im Sinne dieser Verordnung

sind:

1. die Krankenkassen oder, soweit deren

Zweigstellen nach § 147 des Gesetzes über Ar¬

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
selbständig abführen, diese,

2. die Reichsknnppschaft durch ihre Bezirks¬

knappschaften,.
3. die Seekasse.

Artikel 2.

Buchung der Beiträge.
(1) Auf die Buchung der Beiträge zur Reichs¬

anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬

versicherung, die an die Krankenkassen oder die

Reichsknappschaft entrichtet werden, finden die

Vorschriften, die für die Buchung der Beiträge
zur Krankenversicherung gelten, entsprechende
Anwendimg, soweit sich nicht aus den folgen¬
den Bestimmungen Abweichendes ergibt. Das

glei«che gilt hinsichtlich der Beiträge zur Reichs¬
anstalt, die an die Seekasse entrichtet werden,
von den Vorschriften über die Buchung der

Beiträge zur Invaliden- und zur Angestellten¬
versicherung.

(2) Die Beiträge zur Reichsanstalt (Soll und

Ist) sind in den Büchern (Karteien) der Einzugs¬
stellen, in denen das Soll und Ist der eigenen
Einnahmen gebucht wird, zu buchen, aber ge¬
trennt von diesen und so, daß sie jederzeit ohne

weiteres selbständig zusammengezählt werden
können.

Artikel 3.

Nachweis des Soll.

(1) Welcher Betrag für jeden einzelnen
Versicherten als Beitrag zur Reichsanstalt
in «einem Erhebungszeitraume fällig ist (Einzel-
soll), ist in den Büchern (Karteten) der

Einzugsstelle ersichtlich zu machen. Soweit mit

dem Betriebsinhaber eine Vereinbarung nach

§ 317 Abs. 3 der Reichsversieherungsordnung
getroffen ist, und bei Betriebsk rankenkassen ge¬

nügt esr wenn das Soll für den Betrieb ersicht¬
lich gemacht wird. Bei der Seekasse genügt es,

wenn das Soll für jedes Fahrzeug ersichtlich

gemacht wird.

(2) Die Bücher (Karteien), die dem Nachweis
des Soll dienen, müssen alle Angaben enthalten,
die für die Berechnung der Beiträge zur Reichs¬
anstalt notwendig sind.

(3) Auf Antrag einer Einzugsstelle hat der

Vorsitzende des Landesarbeitsamts auf den

Nachweis des Einzelsoll zu verzichten, wenn der

Nachweis mit unverhältnismäßigen Schwierig¬
keiten für die Einzugsstelle verknüpft ist und
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nicht zu befürchten ist, daß durch den Verzieh:

auf den Nachweis die Interessen der Reichs¬

anstalt beeinträchtigt werden.

Artikel 4.

Nachweis des Ist.

Sobald Beiträge zur Reichsanstalt bei ein«

Einzugsstelle eingehen, sind sie im Einnahm«

buche zu buchen. Soweit es der Umfang d«

Kassengeschäfte erfordert, können die Beitrag,
zunächst in Tageskassenbücher eingetragen
werden, die täglich abzuschließen sind. Die

Tagessumme ist dann spätestens am nächste..

Tage in das Einnahmebuch einzutragen.
Artikel 5.

Feststellung der Reste.

(1) Soweit die Reste nicht laufend festgestellt
werden, hat dies am Schlüsse des Rechnungs
jahrs der Einzugsstelle zu geschehen.

(2) Ueber die Reste ist jährlich nach Abschluß
der Kassenbücher eine Nachweisung nach

Muster 1 aufzustellen. Die Aufstellung kann

unterbleiben, wenn sowohl die Einzelbeträge als

auch die Gesamtsumme der Reste aus anderen

Unterlagen ersichtlich sind. Die Nachweisung
verbleibt der Einzugsstelle.

(3) Reste, die bis zum nächsten Jahresab¬

schlüsse noch nicht eingegangen sind, sind in

die Nachweisung des nächsten Jahres zu über¬

nehmen und kenntlich zu machen.

Artikel 0.

Vergütung.
Bei der Ablieferung der Beiträge darf die Ver¬

gütung, die die Einzugsstellen nach § 165 des

Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenversicherung erhalten, zurückbehalten wei

den; sie ist dann in Ausgabe und bei den eigenen
Einnahmen im Einnahmebuche der Einzugssteile
besonders in Einrahme zu stellen. Es ist dei

Einzugsstelle übei'assen, ob sie die Vergütung
in dieser Weise gleichzeitig mit jedem abge¬
lieferten Betrag (Artikel 7) od-pi nur einmal im

Monat verbucht.

Artikel 7.
Abführung der Beiträge.

(1) Die Einzugsstelle überweist die verein¬

nahmten Beiträge, auch die vorschußweise ent

richteten, spätestens am dritten Tage nach ihrei

Einzahlung oder Gutschrift derjenigen Stelle

die nach § 147 des Gesetzes über Arbeitsver¬

mittlung und Arbeitslosenversicherung zum

Empfange berechtigt ist. Der Verwaltungsaus
schuß des Landesarbeitsamts und mit seiner Er¬

mächtigung der Verwaltungsausschuß des Ar¬

beitsamts kann die Frist verlängern, jedoch
nicht über den vierzehnten Tag hinaus. So

lange die Einnahmen den Betrag von hundert
Reichsmark nicht erreichen, kann die Ueber

weLsung unterbleiben, jedoch längstens bis zw»

Monntsschlusse.

(2) Schuldhaft verspätete Abführung ve*-

pflichtet die Einzugsstelle zur Zahlung von Ver¬

zugszinsen in Höhe des Reichsbankdiskonts

Das gleiche gilt, wenn eine Einzugsstelle die

Beitrüge schuldhaft verspätet einzieht.

Artikel 8.

Monatsabrechnung.
(1) Bis zum 15. jeden Monats hat die Einzugs

stelle der empfangsberechtigten Stelle eine Ab-



hnung über die Isteinnahme des Vormonats

ch Muster 2 in doppelter Ausfertigung ein¬

reichen. Die zweite Ausfertigung wird von

r empfangsberechtigten Stelle nach Prüfung
Ablieferungen zurückgesandt und dient als

ssenbeleg.
(2) Nach Ablauf des Kalenderjahrs sind bis

Hl Abschluß der Bücher getrennte Monats-

brechnungen über die Beträge einzureichen,
für das abgelaufene und für das laufende

'ihr eingegangen sind.

Artikel 9.

Jahresabrechnung.

Spätestens vier Wochen nach dem Jahres-

bschlusse hat di? Einzugsstelle der empfangs¬
berechtigten Stelle eine Jahresabrechnung nach

Muster 3 in doppelter Ausfertigung einzu¬

ziehen. Die zweite Ausfertigung wird von der

»iupfangsberechtigten Stelle nach Kenntnis zu-

i uckgesandt und ist von der Einzugsstelle auf-

ubewahren.

Artikel 10.

Verzugszuschläge und Ordnungs¬
strafen.

Vorstehende Bestimmungen gelten auch für

Zuschläge, die wegen verspäteter Zahlung von

Beiträgen zur Reichsanstalt erhoben werden,
und für Ordnungsstrafen, die den Mitteln der

Reichsanstalt zufließen. Diese Gelder sind im

Hinnahmebuche getrennt von den Beiträgen
nachzuweisen.

Artikel 11.

Inkrafttreten.

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1927 in

Kraft.

Berlin, den 23. September 1927.

Der Reichsarbeitsminister. I. V.: Dr. Geib.

Verordnung über die Weitergeltung der An¬

ordnung über die Vergütungssätze der Kran¬

kenkassen für die Einziehung der Beiträge zur

I:rwerbslosenfürsorge. Vom 23. September 1927

(RGBl. 1927 S. 305).
Auf Grund des § 220 Abs. 2 Nr. 6 Satz 2 und

Abs. 3 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung vom lö. Juli 1927

(Reichsgesetzblatt I S. 187) wird hiermit ver¬

ordnet:

Artikel 1.
Die Anordnung über die Vergütungssätze

der Krankenkassen für die Einziehung der Bei¬

lage zur Erwerbslosenfürsorge vom 15. De-

ember 1924 {Reichsarbeitsblatt S. 48 3) bleibt

iber den 1. Oktober 1927 hinaus mit folgenden
Abänderungen ir Kraft.

1. Artikel 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Die Krankenkassen, die Reichsknappschaft

und die Seekasse sind berechtigt, zur Abgeltung
ler Kosten, die ihnen durch die Einziehung und

\bführung der Beitrüge zur Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicher¬

ung und durch die Bearbeitung der Befreiungs-

mzeigen entstehen, bei einem Beitragssatze von

3 vom Hundert des für die Bemessung maß¬

gebenden Arbeitsentgelts von den Beitrügen,
die an die Reichsanstalt abgeführt werden, fol¬

genden Bruchteil zurückzubehalten:

die Landkrankenkassen 3,0 vom Hundert,
die Betriebskrankenkassen 0,5 vom Hundert,
die übrigen Krankenkassen, die Reichsknapp-

rchaft und «die Seekasse 1.0 vom Hundert.

2. Artikel 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Im Satz 1 treten an die Stelle des Wortes

„Grundlohns" beidemal die Worte „für die

Bemessung maßgebenden Arbeitsentgelts44;
an die Stelle des Wortes „Krankenkassen*
treten die Worte „genannten Einzugsstellen44.

b) Im Satz 2 werden hinter den Worten „übri¬
gen Krankenkassen4' ein Komma und die

Worte „der Reichsknappschaft und der See-

kasse" eingefügt.
3. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Im Satz 1 treten an die Stelle der Worte

„Die oberste Landesbehörde oder die von ihr

bezeichnete Stelle'4 die Worte „Der Präsident

der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung'4.
b) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„Gegen die Entscheidimg des Präsidenten ist

Beschwerde an den Reichsarbeitsminister zu¬

lässig. Dieser entscheidet endgültig."
4. Artikel 3 fällt fort.

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1927 in

Kraft.

Berlin, den 23. September 1927.

Der Reichsarbeitsminister. I. V.: Dr. Geib.

Zu den Neuwahlen für die Krankenkassen. Nach

dem Gesetz über Wahlen nach der Reichsver¬

sieherungsordnung vom 8. April 1927 brauchen

Wahlen, die mit Wirkung vom 1. Januar 1920

oder seit diesem Tage stattgefunden haben,
nicht wiederholt werden. In einem Schreiben

an das sächsische Arbeits- und Wohlfahrts¬

ministerium vom 4. August 1927 gibt der Herr

Reicharbeitsminister bezüglich der Auslegung
des eingangs erwähnten Gesetzes seine Auf¬

fassung dahin kund, daß die Worte „brauchen
nicht wiederholt zu werden44 nicht dahin aus¬

gelegt werden können, daß Neuwahlen verboten

sind. Die Absicht des Gesetzgebers ging zwar

dahin, unnötige Wahlen zu vermeiden, doch

wollte der Gesetzgeber nicht ausschließen, daß

in Einzelfällen, in denen ein berechtigtes Inter¬

esse an Neuwahlen besteht, solche vorgenom¬

men werden können. Die Entscheidung, ob

Wahlen bei solchen Kassen vorgenommen

werden oder nicht, trifft nach $ 345 Abs. 1

RVO. der Ausschuß, da das Gesetz diese Auf¬

gabe nicht dem Vorstand zuweist und die

Satzung hierüber nichts enthält. Nicht erwähnt

ist in dem Bescheid, ob getrennte oder un¬

getrennte Abstimmung,,bei der Beschlußfassung
des Ausschusses zu erfolgen hat. Diese Frage
soll hier einmal näher beleuchtet werden.

Nach § 345 Abs. III RVO. hat der Ausschuß

getrennte Abstimmung vorzunehmen, wenn es

sich um Beschlüsse zur Aenderung der Satzung,
um Aullosung der Kasse oder freiwillige Vei-

«einigung mit anderen Kassen handelt. "Alle

übrigen Beschlüsse faßt demnach der Ausschub

mit einfache: Stimmenmehrheit, und zwar auch

über alles, was nhdhtf Gesetz, Satzung oder

Dienstoidnung dem verstand zuweist. Es ent¬

steht nun die weitere Frage, ob auch die Be¬

schlußfassung über Vornahme von Neuwahlen

nach dern Gesetz «über Wahlen vom S. April
1927 durch den Ausschuß mit einfachei Stim¬

menmehrheit oder in getrennter Abstimmung
zu erfolgen hat. Nach der Auslegung des Herrn

Reichsarbeitsministers trifft zunächst zu, daß das
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Gesetz diese Aufgabe dem Vorstand nicht zu¬

weist. Ergänzend muß hier hinzugefügt werden,
daß es im Gesetz überhaupt an einer Bestim¬

mung fehlt, ob und wem die Beschlußfassung

über Vornahme von Neuwahlen obliegt und wie

sie zu erfolgen hat. An eine solche Möglichkeit
hat der Gesetzgeber bisher wahrscheinlich noch

nicht gedacht. Diese Möglichkeit tritt nach dem

neuen Gesetz überhaupt erstmalig in Erschei¬

nung. Es ist nun folgendes hierzu zu sagen.

Nach der RVO. wählen die Vertreter der Ar¬

beitgel*! und die Vertreter der Versicherten im

Ausschuß je in getrennter Wahlhandlung, d. h.

jede dieser Gruppen stellt «eigene Kandidaten

auf und wählt je nachdem, ob mehrere W'ahl-

vot schlaue voi liegen, für sich oder <s unter¬

bleibt die Wahl der einen oder anderen Gruppe,
wenn nur ein Wahlvorschlug eingeht. Hierin

zieht das Gesetz einen scharfen Trennungsstrich
zwischen den Interessen der Arbeitgeber und

der Versichert« n bei Wahlen nach der RVO.

Dies ist selbstverständlich und ist in der Natur

der Sache begründet. Hieraus folgt auch ohne

weiteres, daß das Interesse* an der Vornahme

einer Neuwahl nach dem neuen Wahlgesetz bei

«den beiden Vertreterg! uppen verschieden sein

kann. M. E. kann es jeder dieser Gruppen un¬

benommen sein, das Begehren auf eine Neu¬

wahl zu stellen und nach «den Vorhergesagten
auch Neuwahlen zu beschließen oder zu unter¬

lassen. Es ist rn. E. nicht gut denkbar, hier die

Interessen beider Gruppen miteinander zu ver¬

quicken. Das Hegt auch dern Gesetzgeber voll¬

kommen fern. Anders wäre das Bild, wenn der

Ausschuß in ungetrennter Abstimmung über die

Vornahme von Neuwahlen zu beschließen hätte.

Es käme hierbei folgendes in Erscheinung:
Ein Ausschuß zählt 15 Arbeitgeben- und

30 Versicherten Vertreter. Bei den Versicherten¬

vertretern gehören 18 dem Wahlvorschlag I und

U dern Wahlvorschlag II an. Wollen nun z. B.

di«»
,
Versichertenvertreter Neuwahlen herbei-

hihren. so könnte jeder «dieser Gruppen von den

Arbeitgebern niedergestimmt werden. Das wäre

rn. E. undenkbar und würde die Koalitionsfrei¬

heit der beteiligten Gr uppen antasten. Möglich
wäre auch die Folge, dah das gedeihliche Zu¬

sammenarbeiten bei Fortbestehen nach der alten

Zusammen.setzune «inen erheblichen Stoß er¬

halten würde. Nach all dem Ausgeführten ist

die Frag«», ob der Ausschuß in einlacher Stim¬

menmehrheit über die Vornahme von Neu¬

wahlen /.^ b«'schli«kßen hat, zu verneinen. De die

Neuwahlen alsbald vor der Iür stehen und doch

hier und da ein berechtigtes «Interesse über die

noch ungeklärten Prägen bestehen dürfte, wäre

es wünschenswert, wenn der Herr Reichsarbeit»-

minister nochmals zu dieser Frage klar«4 Stellung
nehmen würde. M. H.

Persönliche Haftung «der gesetzlichen V«pt-

treter juristischer P«ersonen für rückständige
Beiträge g«pgenüber den Krankenkassen. Be¬

reits am 22. Februar 1927 ist durch Urteil des

Lan«dgeri«chts II Berlin ausgesprochen (vergl.
Volkstum] Zeitschr. 1(>27 S. 150) daß die ge-

Setzlichen Wrireter juristischer Personen den

Krank«enkassen persönlich für rückständige Bei¬

trage haften. Im Vordergrund dieser Entschei¬

dung stand di«* Frage, ob die Bestimmungen

d**r §§ 533 bis 53b RVO. ais Schutzgesetze im

Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. anzusehen sind

und hierfür die persönliche Haftung und Ersat

pflicht gegenüber den Geschäftsführern un i

Direktoren von Aktiengesellschaften und G*

Seilschaften mit beschränkter Haftung hergeleit» I

werden kann.

Nunmehr hat der 30. Zivilsenat des Kammer

gerichts im Berufungsverfahren durch Ent¬

scheidung vom 22. Juli 1927—80. U. 4417

27 — den Rechtsstandpunkt des Vorderrichte rs

vollauf gebilligt und eine Entscheidung gefällt
Die Klärung der Frage, ob die §§ 533 bis 53*i

RVO. als Schutzgesetze im Sinne des § 82

Abs. 2 BGB. anzusehen sind, erlangt außerdeu

besondere Bedeutung, weil bereits in einer Eni

Scheidung des Amtsgerichts Frankfurt a. M

vom 11. November F>26 ausgesprochen ist, d

auch Verstöße der Arbeitgeber gegen § 5

und | 531 RVO. eine Verletzung der Schutz

gesetze darstellen und zum Schadenersatz g«

maß § 823 Abs. 2 verpflichten. Einen entgegei

gesetzten Standpunkt über die Frage, ob die

vorgenannten Paragraphen als Schutzgesetz*
anzusehen sind, hatte das Landgericht Limburg
1. Zivilkammer, in einer Urteilsverkündung von

17. März 1^21 eingenommen. Durch die mu

mehr ergangene Entscheidung des Kamm«**

gerichts dürfte diese irrige Ansicht geklärt seit

so daß die Krankenkassen bei Beitragsausfäll»
unbedenklich die gesetzlichen Vertreter voi

Aktiengesellschaften und Gesellschaften m. b. I!

im Wege der Schadenersatzklage persönlich ir

Anspruch n«*hmen können.

Aus der Urteilsbegründung: 1. De

Rechtsweg ist zulässig. Es handelt sich ur.

einen rein bürgerlich-rechtlichen Schadenersatz¬

anspruch. Die Ausführungen des Beklagter
würden dann vielleicht zutreffen, wenn ein Ver

stoß gegen § 530 RVO. in Betracht käme und

wenn § 531 Abs. 2 RVO. eine öffentlich-rech:

liehe Beitragspflicht der Vorstände juristische
Personen persönlich begründete. Das letzter»

ist aber, wie die Vorschriften der $$ 530 ff. ir

ihren Zusammenhange ergeben, nicht der Fall

Es handelt sich insofern vielmehr um eine be

sondere Privatstrafe. Die Beitrüge sind außer¬

dem zu leisten, aber niemals von dem gesetz

liehen Vertreter des Unternehmers, sondern vo;

ihm selbst. Wenn, wie hier, diese Beitrags
pflicht wegen Zahlungsunfähigkeit des Unter¬

nehmers nicht durchführbar ist, an sich besteh*

sie fort, so ist das ein Schaden der Kasse

wegen dessen sie sich nach bürgerlich-recht-
liehen Grundsätzen an einen etwa vorhandener

Schuldigen erholen kann. Das kann der Voi

stand persönlich sein, wenn durch sein Ver¬

schulden die Zahlung der Beiträge zu einer Zei'

versäumt worden ist. wo sie noch möglich g«

wesen wäre. Im übrigen liegt hi«*r nicht eil

Verstoß vor, der nach § 530 der RVO. zu be

straf« n, sondern enn Verstoß gegen ^ 400. 5

Abs. 1 RVO.

1. Der Anspruch gegen den Beklagten kam

nicht, da gg 323 Abs. 1 und 826 BGB. nicht ir

Frage kommen (auch nicht § 831, da die etw

schuldigen Angestellten wiederum nicht von

Beklagten, sondern von der A bestellt sind]

in der Tat nur auf § 823 Abs. 2 stützen und hat

somit z«rr Voraussetzung, «dafi die die Beitrags*
leistungen regelnden und sichernden Vor

Schriften der Reichsversieherungsordnung als
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>< hutzgesetz zugunsten der Versicherungs-
er anzusehen sind. Dies ist anzunehmen,

nn die in Rede stehenden Vorschriften dienen

n besonderen Schutze der Krankenkassen im

j« nsatz zur Gesamtheit. Ihre Leistungsfähig-
t wird durch jeden Ausfall beeinträchtigt und

\h i Häufung derartiger Ausfälle in Frage ge¬

ilt. Mit der Leistungsfähigkeit der Kranken-

fr. tvs«, die durch die in Rede stehenden Vor-

-¦hriften der RVO. geschützt werden, hängt
s Wohl der arbeitenden Bevölkerung im

agsten Zusammenhang. Deshalb hat der Ge-

«tzgeber eine besondere über den allgemeinen
iM.r^erlich-rechtlichen Schutz des Gläubigers
runausgehende Sicherstellung der Versiehe*

.ingsträger für erforderlich gehalten. Hiernach

sind die in Rede stehenden Bestimmungen der

r'> ichsversicherungsordnung Schutzgesetze im

Sinne des § 823 Abs. 2 BGB. Die vom Beklagten
geführten Entscheidungen des Reichs-

•richtes sprechen überall nur aus, daß sie kein

autzgesetz zugunsten der Arbeit¬

nehmer darstellten.

>. Den Beklagten trifft auch ein Verschulden.

Es kann freilich keinen begründeten Bedenken

unterliegen, daß sich der Vorstand einer Aktien-

.
Seilschaft durch einen geeigneten Vertreter

seinen bezüglichen Verpflichtungen vertreten

iss«n darf. Es muß nur, abgesehen von der

_rnung des Vertreters, eine allgemeine Auf¬

sicht durch den Vorstand selbst gehandhabt
u«iden oder sonst organisatorisch gesichert
Min. Das kann vorliegend nicht der Fall ge¬

wesen sein. Selbst wenn K. an sich geeignet
_«w«sen wäre — was sehr zweifelhaft ist —, so

sind die Zustand?, wie sie sich bei der A. aus-

..?-bildet hatten, iur so zu erklären, daß es eben

m einer genügenden Aufsicht fehlte. Jeden-

falls ist durch den Tatbestand «dei Beweis aufs

erste nicht geführt. Das Vorbringen des Be¬

klagten reicht nicht aus, um diese* tatsächliche

Vermutung zu beseitigen. Der Beklagte hat nun

im zweiten Rechtszuge behauptet, er sei zwei-

bts dreimal allwöchentlich in der Fabrik an»

lesend gewesen und dort von den beiden Pro¬

kuristen K. und G. über alle Vorgänge der Fa-

brik unterrichtet worden. Er habe bei dieser

Gelegenheit auch Stichproben bezüglich der

Buchführung una der Lohnbücher gemacht. In

ien Lohnbüchern seien die Abzüge für die

Krankenkasse ordnungsmäßig abgebucht ge-

s *n, so daß er habe annehmen müssen und

jedenfalls dürfen, daß die Beiträge, ebenso wi«>

die Lohnbezahlungen selbst richtig abgeführt
worden seien. Diese Behauptungen sind aber

rch die Airssagen des Zeugen K. nicht als

dargetan anzusehen. Nach dieser Bekundung
d bis Anfang April 1924 auch die Kranken-

^senbeiträge an die Klägerin abgeführt wor¬

den. Mit Anfang April seien aber für die Ent¬

lohnung der Arbeiter der A. keine Mittel mehr
'

rr Verfügung gewesen. Sie hätten ihr«* Löhne

»rr teilweise erhalten. Es seien d«-shalb auch

eine Krankenkassenbeiträge abgeführt worden.

Hiernach kann cie vom Beklagten behauptete
\ufsicht nicht _f«enügend sorgfältig gcwcs»cn
»ein. Andernfalls hätte dem Beklagten schon

m April 1924 auffallen müssen, daß an «die

igerin die Krankenk^ssenbeiträge nicht ord-
* ungsgemüß -abgeführt worden sind. Ob die

Arbeiter vom 1. April 1 nJ4 ab teil weis- ge¬

kürzten Lohn bekommen haben, ist in dieser

Hinsicht unerheblich. Es hätte dann ein dem

abgekürzten Lohn entsprechender Beitrag an

die Krankenkasse abgeführt werden müssen.

Der Beklagte hat aber, obwohl er bei genügen¬
der Ausübung der Aufsicht die Nichtabführung
der Beiträge hätte feststellen können, dies nicht

bemängelt und Weisung erteilt, die die Ab¬

führung von Beiträgen an die Klägerin gewühr-
leiseteten. Die Ansicht der Beklagten, die Arbeiter

hätten in der Zeit vom 31. März bis 20. Sep¬
tember 1924 nur so geringe Lohnteilbeträge er¬

halten, daß sich die Abzüge von diesen ge¬

zahlten Lohnbeträgen nicht lohnten, wirft ein

bezeichnendes Licht auf die Unzulänglichkeit
der von ihm geführten Aufsicht über K., dem die

Auszahlung der Löhne und die Abführung der

Beiträge an die Klägerin oblag*. Die weitere An¬

sicht des Beklagten, durch die Eröffnung des

Geschäftsaufsichtsverfahrens sei er seiner Ver¬

pflichtung ledig geworden, trifft nicht zu, denn

der geschäftsbeaufsichtigte Schuldner verwaltet

sein Vermögen weiter und bleibt durchaus ver¬

fügungsfähig.
4. Die Ursächlichkeit würde freilich nur dann

gegeben sein, wenn bei richtigem Verhalten des

Beklagten die Beiträge noch abgeliefert worden

wären. Aber hier würde es Sache des Be¬

klagten sein, im einzelnen darzulegen, daß dies

nicht der Fall gewesen sein würde. Er hat aber

in dieser Beziehung nichts wesentliches vor¬

getragen. Seine Beweisantritte laufen darauf

hinaus, ein richterliches Ermittlungsverfahren
in Gang zu setzen. Sein Vorbringen, daß noch

im Sept«-mber lc>24 eine Zwangsvollstreckung
b« i der A. einen Erlös von mehr als «6600 Mk.

gebracht habe, spricht jedenfalls nicht für die

Unmöglichkeit, den Verpflichtungen der Klä¬

gerin gegenüber nachzukommen.
M. Sch., Berlin.

Geldleistungen aus der Unfallversicherung an

nichtkrankenversicherte Verletzte. Wenn ein

Unfallverletzter nicht auf Grund der Reichsver¬

sicherung gegen Krankheit versichert ist, ist

er lediglich auf die Leistungen der Unfallver¬

sicherung angewiesen. Nach altem Recht hatte

einem solchen Verletzten n:»ch § 577 RVO. der

Unternehme für die ersten dreizehn Wocfer

Krankenhilie, also nach § 182 RVO. Kranken-

pfleg«- vom Unfall ab und Krankengeld bei

Arbeitsunfähigkeit zu gewähren. Seitdem das

Zweit«* Gesetz über Aenderungen in d«er Unfall¬

versicherung vom 14. Juli 1925 (RGBl. I S. <<7>

irt Kraft ist, erhalten nichtkr«ank«env«ersicherte

V«erletzte nach § 559c RVO. R«ente oder Kran«

k«ngeld aus der Unfallversicherung vom Tage
nach dem Unfall ab unter der Voraussetzung,
daß die nach der Unfallversicherung zu ent-

s< hädigen«de Erwerbsunfähigkeit über di« drei¬

zehnte Woche hinaus andauert ($ 559 RVO.).

Wenn di» s aber nicht der Fall ist. haben sie

n di«* Genossenschaft lediglich den An¬

spruch auf Krar.kenb«*hand_ui g und Berufs-

türsorg«* nach >J 556 RVO. vom Ui fall ab und

keinerlei geldliche Anspruch«-.
Das Reichsv« rsichenmgsamt hat in eil

neueren Entscheidung vom 9, Juni 1927 (B«*r.-

Gen. 1927, Sp 332) d«*n Anspruch « in« s solch- :

Verletzten aut Zahlung eines Krankengeldes
ablehnen müsse! Mit Recht hat das RVA zu-
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nächst festgestellt, daß ein Rechtsanspruch eines

Verletzten auf Krankengeld aus der Unfallver¬

sicherung in keinem Falle besteht, da dm Ge¬

nossenschaft Krankengeld an Stelle der Rente

gewähren kann. Und wenn die Genossenschaft

überhaupt von ihrem Wahlrecht nach § 559d

RVO. Gebratreh machen will, müssen erst die

Voraussetzungen für die Gewährung der Rente

(§ 550 RVO.), also mehr als dreizehnwöchige
Erwerbsunfähigkeit vorliegen. Diese Voraus¬

setzung ist in dem betreffenden Falle nicht er¬

füllt, und so kommt eine Rentengewährung
nicht in Präge«
„Eine unbillige Härte liegt — so führt das

RVA. in der Begründung .seiner Entscheidung
aus

— hierin für den Kläger trotz der Streichung
des früheren § 577 RVO. nicht. Denn er hätte

es in der Hand gehabt, sich durch eine recht¬

zeitige Anmeldung bei der allgemeinen Orts¬

krankenkasse gemäß § 444 RVO. seine An¬

sprüche auf Krankengeld zu sichern. Für die

Folgen seiner Süumigkeit kann jedenfalls die

Beklagte nicht verantwortlich gemacht werden.-'

Nun liegt aber doch zweifellos gegenüber dei

früheren Rechtszustand eine Verschlechtern!

für den Verletzten vor, die Hoch („Volkstum
Zeitschr." 1923 S. 215) als eine Lücke und en • ¦

nicht beabsichtigte Schädigung bezeichnete, d e

bei der nächsten Gelegenheit beseitigt werde

müsse. Während der Verletzte früher ohne

weiteres den Anspruch nach § 577 RVO. hatt<

wird ihm heute erst die „rechtzeitige Anm«.

düng" zugemutet, damit er sich den Kranke: -

geldanspruch gegen die Krankenversichern!

erwerbe. Die Unterlassung der Anmeldung Im

schließlich nicht immer auf Säumigkeit zurüci -

zuführen.

Es bleibt vielleicht doch zu erwägen, ob de

nichtkranken versicherten Person«-

durch eine Aenderung des Gesetzes auch eil

geldlicher Anspruch gegen den Träger d*

Unfallversicherung zu geben ist, damit Vor

l«*tzte in derartigen Füllen nicht während d<

ganzen Zeit ihrer Krankheit, also bis zu dreizeh;

Wochen, ohne jede geldliche Unterstützung
bleiben. Georg Schulz, Leipzig.

Angestellte und Beamte-

Fortbildungskurse in Dresden. Die Orts-

grupp«» Dresden des Zentralverbandes der An¬

gestellten hat für das kommende Winterhalbjahr
Vorbereitungen für die Durchführung von

Unterrichtskursen für Krankenkassenungestellte
getroffen. Für die Dauer der Kurse ist ein

halbes Jahr in Aussicht genommen. Den Teil¬

nehmern soll (Gelegenheit gegeben werden, ihre

fachlichen Kenntnisse zu erweitern und sich für

die in Betracht kommenden Prüfungen vorzu¬

bereiten. Die Kurse finden wöchentlich zweimal

von 17 bis I9Ja Uhr im Sitzungszimmer der

Ortsgruppe des ZentralVerbandes der Angest eil¬

ten statt. G«egenstand des Unterrichts ist so¬

wohl eine Einzelbehandlung des Rechtsstoffes

und der Verwaltungspraxis wie auch di«* Er¬

örterung praktischer Aufgaben für die Anstel-

iungsprüfung in Form seminaristischer Uebun-

gen. Zur Teilnahme berechtigt sind die Mit¬

glieder des Zentralverbandes der Angestellten,
ftichtmitgliedern ist di«* Teilnahme gestattet,
wenn sie durch Verbandsmitglieder eingeführt
werden. Die Beteiligung an den Kursen ist un¬

entgeltlich. Den Lehrgängen ist folgender Plan

zugrunde gelegt:
Ab 17. August 1027, 4 Nachmittage:
RVO. I. Buch einschl. der hinsichtlich der

Strnfbestimmtmgen in Verbindimg stehenden

anderen Gesetze und Verordnungen. Leiter:
Reichenbach.

Ab 3 1. August 1927,8 Nachmittage:
RVO. II. Buch, Satzung, Krankenordnung (mit
Ausnahm«* d«*r besonders zu behandelnden

weiter unten bezeich iwten Gegenstande).
Leiter: Papperitz.

Ab 2 3. September 1927, 2 Nachmittag«:

Behragsw«esen in der KV. (Aufbringung, V«er-

wendung, Beitreibung der Mittel in Verbin¬

dung mit «inschlägigen Bestimmungen des

HGB., BGB., Konkursordnung [Vergleichst
ordnung], Verwaltungskosteng«*setz). Leiter:

Uhlig
Ab 5. Oktober 1927, 2 Nachmittage:
Verwaltung d**r Mittel (KV.), Kassen- und

Rechnungsführung, Vermögensanlage, Sta
tistik, Geschäftsbericht, Verhältnis zu Li« f»

ranten einschl. Krankenhäusern. Leiter: Holz

Am 12. Oktober 1927:

Verhältnis zu Aerzten (Gebührenordnung)
Leiter: Herrmann.

Ab 14. Oktober 1927, 6 Nachmittage.
RVO. III. und V. Buch (Vereinbarungen mit

anderen Versicherungsträgern). Leiter: Herr-

mann.

Ab 4. November 1027, 6 Nachmittag«
RVO. IV. Buch, Angestelltenversicherung.
Reichsknappschaftsgesetz. Leiter: Ratsch

maier.

Ab 2 5. November 1027, 3 bis 4 Nach¬

mittage:
RVO. VI. Buch (Verfahren KV., UV., IV

Feststell ungs-, Spruch- und Beschlußverfah¬

ren; einschl. Bestimmungen der ZPO., BGB ;

Gerichtsverfassung, Verfahren in Verwa

tungssachen). Leiter: Uhlig.
Am 0. Dezember 10 2 7:

ReichsVersorgungsgesetz. Leiter: Hecht.
Ab 14. Dezember 1027, 2 bis 3 Nach

mittag«-:
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenversicherung. Leiter: Reichenbach.

Am 3. Januar 1028:

Wohlfahrtspflege, Verordnung über die Für

sorgepflicht,Schw erbeschädigtengesetz,R eich s

Jugendwohlfahrtsgesetz. Leiter: Herrmann.

Ab 11. Januar 1028, 2 Nachmittage:
Gewerbeordnung und damit zusammenhän¬

gende Bestimmungen über den Arbeiterschut/

(Gesetz über Beschäftigung vor und nach der

Niederkunft), «Gesetz über die Fristen für die

Kündigung von Angestellten vom 9. Juli 1926

Leiter: Reichenbach.
Ab 18. Januar 10 28, 3 Nachmittage:
Reichs- und Landesverfassung (Behörden¬
organisation ). Leiter: Rätschmaier.

Ab 2 7. Januar 1028, 2 Nachmittage:
Gemeindeverfassung (Behördenorganisation.
Leiter: Herrmann.
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i 3. Februar 1928:

Ang«?stelltenrecht (Dienstordnung, Hilfs-

iibeiterordnung, Betriebsrätegesetz, Schlich-

:ungsordnung, Arbeitsgerichtsgesetz). Leiter:

Papperitz.

Tagegelder für Krankenkassenangestellte.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt hat

einem Erlab vom 23. Juni 1927 mitgeteilt:
Nachdem festgestellt worden ist, daß von

mkenkassw ar. Beamte und Angestellte bei

Dienstreisen nach außerhalb neben den eigent¬
lichen Reisekosten Tagegeld gezahlt worden ist,
das das gleichartigen und gleichbesoldeten
Reichs-, Staats- und Gemeindebeamten zu¬

stehende Tagegeld ganz erheblich übersteigt,
wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, dab künftig
keine höheren Sätze gewährt werden als die

den Reichsbeamten zustehenden. Erforder¬

lichenfalls ist zu veranlassen, dab eine ent¬

sprechende Bestimmung in die Dienstordnung
aufgenommen wird.

Rechtsprechung.
ßeitragsstreitigkeiten zwischen Krankenkasse

und Gemeinde sind in demselben Verfahren zu

? r ledigen, in dem ein Beitragsstreit zwischen d«er

Kasse und dem Versicherten zu entscheiden ge-

wewem sein würde, wenn die G«emeinde nicht an

seine Stelle getreten wäre, also im Verfahren

nach f 405 RVO. Dies trifft auch hinsichtlich

«I«t Erwerbslosenfürsorge zu. (Entscheidung des

ichsversicherungsamts vom 22. Juni 1027 —

I1K. 115 2b B. —.)
Tatbestand und Gründe: Die Allge¬

meine OKK. in J. hat behauptet, dab die Bürger-
meistereien in H. und K. mit der Zahlung von

Beiträgen, die sie auf Grund der Anmeldung
ron Erwerbslosen zu leisten hätten, für die Zeit

\<>m November 1923 bis April 1024 im Rück¬

stande wären, und hat beim Versicherungsamt

beantragt, über die Frage der Zahlungspflicht
zu entscheiden.

Der Vorsitzende des VA. hat in seinen Vor-

? ntscheidungen vom 21. Juni 1926 das VA. zur

Entscheidung für nicht zuständig erklärt. In

den Gründen hat er ausgeführt, dab es sich um

«in«* Versicherung von Erwerbslosen auf Grund

des § 12b der Verordnung über Erwerbslosen-

hirsorge vom 1. November 1921 handele, und

dafi nach § 12b Abs. 3 nur über Leistungen im

Spruchverfahren nach der RVO. entschieden

werde, während die Anwendung d«T Verfahrens¬

vorschriften der RVO. auf den Streit über Bei¬

ige nicht vorg«sehen S€>i. In einer in den vor-

• -g«-nden Akten des OVA. befindlichen, an

dieses gerichteten Aeußerung hat das VA. noch

ausgeführt, daß erst auf Grund der VO. über

EF. in der Fassung vom 16. Pebruar 1924 auch

der Streit über Beiträge zur Krankenversicher¬

ung der Erwerbslosen im Verfahren nach «der

i'VO. zu entsch« iden sei. Dies«' VO., die im be¬

setzten Gebiet am 8. April 1924 zugelassen
worden sei, finde aber im Kreise J. erst seit dorn

Mai 1024 Anwendung.
Gegen die genannten Vorentscheidungen hat

lie Allgem«-ine OKK. beim OVA. Beschwerde

eingelegt mit dein Antrag, das VA. für die Ent¬

scheidung über d«en Streitfall als zuständig an¬

zuerkennen.
Das OVA. hat daraufhin die Vorentscheidung

les VA. durch Fintscheidung vom 27. Oktober

1926 aufgehoben und die Sach«* an das VA. zu-

i ückverwiesen.
Gegen diese Ents-cheidung haben di«* beiden

Bürgermeistereien r«echtzeitig die weitere Be-

( hwerde eingel«egt, mit «dem Antrag, unter Auf¬

hebung der angefochten«*n Entscheidung di<*

Vorentscheidung des VA.s vom 21. Juni 1026

u !>• stetigen.

Dahingestellt kann bleiben, ob nach allg«*-
meinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen nicht

schon darum für die vorliegenden ßeitrags¬
streitigkeiten das Verfahren nach § 405 Abs. 2

RVO. anwendbar war, weil die Krankenkasse

ihren Anspruch erst im Mai 1926, also unter

Geltung der allerdings von einer anderen Reg-e-
lung der Beitragspflicht ausgehenden VO. über

EF. vom 16. Februar 1924 geltend gemacht hat,
nach deren § 21 Abs. 2 Satz 3 Streit über Bei¬

trüge zur Krankenversicherung im Verfahren

nach der RVO. entschieden wird. Denn auch

auf Grund der vorher in Geltung gewesenen
VO. über EF. vom 1. November 1021 ist in dem

hier vorliegenden Streit das Verfahren nach

§ 405 Abs. 2 RVO. gegeben.
Der Standpunkt des VA.s muß schon darum

bedenklich ersch«*inen, weil nicht angenommen

werden kann, daß nach der VO. vom 1. No¬

vember 1021 für Streitsachen über Beitrüge zur

Krankenversicherung überhaupt kein Rechtszug
gegeben sein sollte, und die Auffassung d«?s

VA.s die Frage unbeantwortet läßt, welches

Verfahren denn nach der VO. vom 1. November

1921 für die Entscheidung von Streitsachen der

hier vorliegenden Art zur Anwendung hätte

kommen sollen. Die Zuständigkeit der im § 13

Abs. 2 der VO. «erwähnten Fürsorgeausschüsse,
die übrigens seit dem Inkrafttreten der VO.

über die Aufbringung der Mittel für die Er¬

werbslosen fürsorge vom 15. November 1023

(RGBl. I S. 084) fortgefallen sind (zu vgl. Leh¬

feldt, Erwerbslosenfürsorge, Ii. Auflage, S. 5),
erstreckte sich nicht auf Streitigkeiten der hier

fiaglichen Art; die genannte Bestimmung bezog
sich vielmehr nur auf Streitigkeiten zwischen

d«*n Erwerbslosen und den Trägern der Erwerbs¬

losenfürsorge über den Anspruch auf Erwerbs-

losenunterstützung (zu vgl. Lehfeldt, Erwerbs-

losenfürsorge, Reichsverordnung vom 26. Januar

1020, Anm. 4 zu ^ 13, ferner Preußisch«* Aus¬

fühl ungsvorschrifun vom 31. Januar 1919 be¬

treffend Erwerbslos«enfursorge Ziffer VIII - Mi¬

nisterialblatt für die Preußische innere Verwal¬

tung 1919 S. 71 —- und Arbeiterversorgung 1921

S_ 534, Auskunft der Schriftleitung Nr. 1). Die

Linke, die das Fehlen des Rechtszuges in der

durch di«* VO. vom 1. Nov«ember 1921 getroffe¬
nen Reg« lung bedeuten würde, ist aber tatsäch¬

lich nicht vorhanden. Allerdings ist im § 12b

Abs. 3 der Vo. nur von den Leistungen d«-r

Kass«- und anschließend von dem Verfahren die

R«*d<\ in d«*m über «diese Leistung«en «entschi«eden

wird. Zur Beantwortung der Frage, w«-Ich«*s

Wifahren für Beitragsstreitigkeit-en Platz greift,
ist aber — wie das OVA. zutreffend ausführt —
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auf § 12a zurückzugehen. Daraus, daß nach

diesem die Gemeinde die Weiterversicherung

herbeizuführen hat, also insofern an die Stelle

des Versicherten «tritt, folgt, daß Beitragsstreitig¬

keiten zwischen Krankenkasse und Gemeinde in

demselben Verfahren zu erledigen sind, in dem

ein Beitragsstreit zwischen der Kasse und dem

Versicherten zu entscheiden gewesen sein würde,

wenn die Gemeinde nicht an seine Stelle ge¬

treten wäre, also im Verfahren nach § 405 Abs. 2

RVO. Da aber weiter dieses Verfahren auch in

den Fällen des § 12b der VO. über EF. vom

1. November 1921 anzuwenden ist, ergibt der

Zusammenhang zwischen §§ 12a und 12b und

besonders die Bestimmung des § 12b Abs. 2

Satz 2. Denn § 12b bedeutet eine Ausdehnung

des in § 12a gegebenen Versicherungsschutz«^
in dem Sinne, daß an die Stelle der Weiter¬

versicherung der zur Fortsetzung oder Aufrecht¬

erhaltimg einer Versicherung berechtigten Er¬

werbslosen bei der jeweils für sie zuständigen

Kasse die Versicherung aller von der Gemeinde

zu unterstützenden Erwerbslosen bei einer im

voraus vereinbarten Kasse tritt, und § 12b Abs. 2

Satz 2 bringt noch besonders zum Ausdruck,

daß die im § 12a für die Beitragsleistung vor¬

gesehene Regelung auch für die Fälle des § 12b

gelten soll.

Nach alledem handelt es sich in der vorliegen¬

den Streitsache um ein Verfahren nach § 405

Abs. 2 RVO. Da in diesem Verfahren das OVA.

«•ndgüitig entscheidet, war die von den beklagten

Bürgermeistereien eingelegte weitere Beschwerde

als unzulässig zu verwerfen.

Haben Versicherte, die zur Beobachtung ins

Krankenhaus eingewiesen werden, die wähl

unter mehreren Krankenhäusern? (Entscheidung
des Versicherungsamts der Stadt Berlin vom

21. Mai 1927.) (Vers. 1—6 Illd, S. 260 K. 27.)

Kläger trägt vor: Am 2. März 1027 habe er

auf die Aufforderung der Beklagten hin sich in

das Krankenhaus L. begeben, er sei jedoch

wegen Platzmangel abgewiesen worden. Hier¬

von habe er am 4. März der Kasse Mitteilung

gemacht und einer erneuten Aufforderung das

Krankenhaus L. aufzusuchen, «entgegengehalten,
daß er sich grundsätzlich nicht weigere, ins

Krankenhaus zu gehen, er verlange nur, daß ihm

die Wahl des Krankenhauses gelassen würde.

Da sich die Beklagte weigere, diesem berech¬

tigtem Verlangen zu entsprechen, beanspruch«*
«*r das Krankengeld vom 3. März 1027 ab, das

ihm die Beklagte vorenthalte.

Beklagte begehrt Abweisung des Antrages.

Nach dem (iutachten ihr«»s Vertrauensarztes

Dr. W. vom 23. Februar 1927 sei Beobachtung

des Zustandes des Klägers in einem Kranken¬

hause unerläßlich, sie halte sich für berechtigt,

diese Beobachtung in dem Krankenhaus L, vor¬

nehmen zu lassen« Der Kläger habe am 3. März

von der Aufnahmeschwester des Krankenhauses

di<- Aufforderung erhalten, am nächsten Tage

sich wieder «einzufinden, «ein Bett sei für ihn

reserviert worden« Der Kläger habe dieser Auf¬

forderung keine Folge geleistet, er habe sich

daher jeglichen Anspruchs auf die Kassen¬

leistungen begeben. Das Krankengeld für den

3. März sei ihm noch nachgezahlt worden.

Entscheid ungsgründe: Nach § 184

Abs. III Ziffer 4 der RVO. sind die Kranken¬

kassen berechtigt, Krankenhausbehandlung an¬

zuordnen, wenn der Zustand oder das Verhalt«

des Kranken seine fortg«?setzte Beobachtung i

fordert. Dieser Fall liegt hier vor. Der vei-

trau«?nsarzt der Kasse Dr. W. hat in einem aus-

führlichen Gutachten dargelegt daß alle oby
tiven nachweisbaren Krankheitserscheinung

bei dem Kläger fehlen, daß dieser die Beweg-
lichkeitsbehinderung im Knie simuliert. Der Ar/t

hält den Kläger für arbeitsfähig. Bei seinem

Widerspruch empfiehlt er dringend, den Klag«

sofort, auch gegen seinen Willen, einer

Krankenhaus zu überweisen und ihn dort so¬

lange zu belassen, bis er voll arbeitsfähig ist

Es besteht sonst die Gefahr, daß der Kläu-

sich nach wenigen Tagen aus dem Krank« i

hause entlassen läßt, um zu Hause seine Ar¬

beitsunfähigkeit wreiter fortzusetzen.

Nach diesem Gutachten war die Beklagte b«

rechtigt, den Kläger einem Krankenhause zu

überweisen. Nach § 184 Abs. 5 a. a. O. so

zwar die Krankenkasse, wo mehrere geeignet«

Krankenhäuser zur Verfügung stehen, den Mit¬

gliedern die Auswahl unter ihnen überlassen

und es dürfen nach § 371 des Gesetzes die von

öffentlichen Verbänden oder Körperschaften er-

richteten Krankenhäuser nicht ausgeschloss«
werden. Diese Bestimmungen können aber für

den Fall, daß die Mitglieder zum Zwecke d«;

Beobachtung einem Krankenhause überwies«»n

werden, und dieser Fall ist hier gegeben, nicht

zur Anwendung gebracht werden, weil dadurch

der Zweck der Einweisung nicht erfüllt würd«

Das Versicherungsamt ist in dieser Beziehuni!

dem Vortrage der Beklagten in vollem Umfang«
beigetreten; es muß ihr aas Recht zugesprochen
werden, ihrerseits das Krankenhaus zu bestim¬

men, in dem die Beobachtung zu erfolgen hatt«

Bei der Weigerung des Klägers, der Einweisung
in das Krankenhaus L., das nach Erklärung dei

Aufnahmeschwester am 4. März 1027 ein Bett

für ihn freigemacht hatte, Folge zu leisten, ver¬

lor er jegliche Ansprüche auf die Kassenleistun¬

gen, insbesondere auf das Krankengeld vor

diesem Tage ab. Demnach unterlag der klag»
rische Antrag der Zurückweisung.
Anmerkung des Einsenders: Das Oberver¬

sicherungsarnt Berlin hat die Berufung des Klä¬

gers zurückgewiesen. Die Entscheidung ist am

15. September 1927 ergangen (Aktenzeichen K

"3040 27. II). Die Entscheidung des Vorsieh«

rungsamts ist zweifellos richtig. Die Vorschritt

des § 184 Nr. 4, auf die sich der Kläger beriet,

ist nicht zwingend (zu vgl. Hahn, Handbuch dei

#Krankenversicherung, Anmerkung 6 zu § 184

a. a. O.). Sie war auch deshalb nicht anzuwen¬

den, weil es sich vorliegend um keine eigent¬

liche Krankenhauspflege, sondern um die Beob¬

achtung eines Versicherten handelte, von dem

der Arzt annahm, daß er simuliere. Im «übrigen
standen nicht mehren* geeignete Krankenhaus«*:

zur Verfügung, die bereit waren, d'w Beobach¬

tung des Klägers zu gleichen Bedingungen zu

übernehmen. Das Krankenhaus L. berechnet

für Versicherte, die zur Beobachtung aufgenom¬

men werden, 7 RM. je Tag, während die städti¬

schen Krankenhäuser für solche Kranke 8,30 RM.

je Tag berechnen. Mck.

Erhebt eine Krankenkasse mit Familien¬

behandlung nach § 384 Abs. 2 RVO. Zusatz-

beitrage, so können diese auch nach Hundert-
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suln d«es Grundlohns b«em«essen werden. «(Ent-
..«idung des Reichsversicherungsamts vom

11. Mai 1927, II K 22 27 B.)
Tatbestand und Gründe: Die Reichs-

b tmbetriebskrankenkasse F. hat durch Aende¬

rung des § 5 ihrer Satzung die Familienhilfe
unter anderem dergestalt durchführen wollen,
dafi vom 14. Februar 1927 ab von den Mit-

dern, die Anspruch auf Familienhilfe haben,
in Zusatzbeitrag von 1/4 v. H. vom Grundlohn
hoben werden sollte. Der Vorsitzende d«3s

()berversicherungsamts in W. hat durch Be-
hlufi vom 23. Februar 1927 dieser Bestimmung

die Genehmigung versagt, weil der Zusatzbei-

ig nach § 384 Abs. 2 RVO. nur allgemein,
A h. für alle Versicherten gleich hoch festzu-
s. tzen sei und somit nicht, wie § 385 RVO. dies

bezüglich der ordentlichen Beiträge bestimme,
Hundertsteln des Grundlohns bemessen wer-

n dürfe.

Die Reichsbahnbetriebskrankenkasse hat

gegen die Versagjng der Genehmigung die Be~

§chwerde erhoben.

Nach S 384 Abs. 2 RVO. können Kassen mit

1 amilienhilfe von den Versicherten mit Fami¬

lienangehörigen einen Zusatzbeitrag erheben,
den die Satzung allgemein festzusetzen hat. Die

8§ '381, 382, 385 bis 403 gelten hierfür nicht.
Mit dieser Ausschaltung des § 385 a. a. O., nach
d«-m die ordentlichen Beiträge in Hundertsteln
1's Grundlohns zu bemessen sind, hat der

Gesetzgeber lediglich den gesetzlichen Zwang,
rch die Zusatzbeiträge in Hundertsteln des

Grundlohns bem«*ssen zu müssen, beseitigen
md damit die Möglichkeit schaffen wollen, di«'

Zusatzbeitrüge auch nach anderen Gesichts¬

punkten allgemein festzustellen. Will eine Kran¬
kenkasse von dieser Ermächtigung keinen Ge¬
hrauch machen und auch die Zusatzbeiträge
nach Hundertsteln des Grundlohns bemessen,
M bleibt ihr dies unbenommen, sofern nur die

Zrsatzbeiträge nach der Vorschrift des § 384

Abs. 2 a. a. O. durch die Satzung allgemein fest¬

gesetzt werden (zu vgl. auch Hahn, Handbuch
d«>r KV., 8. und 9. Aufl., Anm. 2b zu § 384

RVO»). Dies ist vorliegend der Fall, da die
I «^st setzung des Zusatzbeitrages nach Hundert¬
steln des Grundlohns für alle Versicherte mit

Familienangehörigen gleichmütig gelten sollte.

Die Satzungsänderung der Reichsbahnbetliebs-
krankenkasse F. verstößt deshalb insoweit nicht

cegen die gesetzlichen Vorschriften und wai

d iher, unter Aufhebung der Entscheidung «des
OVA. in W. vom 23. Februar 1927. auch inso¬
fern zu genehmigen, als vom t4. Februar 1927
ab von den Mitg i«<lern, die Anspruch auf Fa¬
milienhilfe haben, ein Zusatzbeitrag von 1 '_.• v. H.
»les Grundlohns erhoben wird.

Nervenpunktmassnge ist von der Kranken¬
kasse nicht zu gewähren, wenn durch eine
andere billigere Heilbehandlung «dasselbe Er-
ebnis erzielt werden kann (Entscheidung des

ichsversich«M"ungsamts vom 20, Januar 1927).
B e g r ü n d u n ? : Das Oberversicherungsarnt

/eht zutreffend davon aus, dab das Schreiben
dei Allgemeinen Ortskrankenkasse vom 13. April
?23 eine Weige ung der Kass«- darstellt, die
on dem behandelnden Kassenarzt als erforder-
ich bezeichnete Massagebehandlung zu ge¬
währen. Bei dieser Sachlage hängt die Ver¬

pflichtung der Kasse, wie schon in der Ent¬
scheidung des Reichsversicherimgsamts vom

26. August 1925 ausgeführt ist, in erster Linie
davon ab, ob die Klägerin gemäß § 182 der
RVO. Anspruch auf Nervenmassage hatte, d. h.
ob die Nervenmassage zur Beseitigung des
Leidens notwendig war, bejahendenfalls ob die

Nervenmassage als gröb«3res Heilmittel oder als
ärztliche Behandlung anzusehen ist, und im letz¬
teren Falle, ob die Klägerin wegen Vorliegens
eines dringenden Falles befugt war, sich die

Nervenmassage gemäb § 368 der RVO. ander¬

weitig zu beschaffen. Das Oberversicherungs¬
arnt hat im Ergebnis zutreffend eine Verpflich¬
tung der Kasse verneint.

Als notwendig ist eine Heilbehandlung dann

anzusehen, wenn durch sie ein Heilerfolg ver¬

bürgt wird und wenn andere gleich wirksame
Heilmethoden nicht in Betracht kommen oder
von der Kasse nicht zur Verfügung gestellt
werden. Dabei kann ein Versicherter nicht ohne
Rücksicht auf die gröberen Kosten von der
Kasse die von ihm gewünschte Behandlung ver¬

langen, wenn dem unbedingten Bedürfnis durch
eine andere billigere Kur genügt werden kann
(zu vgl. Hahn, Handbuch der Krankenversiche¬

rung, 8. Aufl., S. 254, Anm. 4c zu ) 182). Nach
dem schlüssigen Gutachten des Gerichtsarztes
Dr. Romberg vom 18. Oktober 1926, dem das
Oberversicherungsamt ohne Ueberschreitung
des Rechts der freien Beweiswürdigung den Vor¬

zug vor dem des Dr. R«eefschläger vom 22. No¬
vember 1925 geben konnte, hat es sich bei der

Klägerin um eine äuberst chronische Erkran¬

kung an Neuralgien und Ischias gehandelt, für
deren Behandlung jedoch auch andere billigere
Behandlungsarten als gerade die Nerven¬

massage zur Verfügung standen. Aber auch
wenn man dem von der Klägerin selbst vor¬

gelegten Gutachten des Dr. Reefschläger vom

22. November 1925 folgtr der angenommen hat,
dab eine chronische Ischiaserkrankung nicht

vorlag, sondern ein sehr akuter Anfall von

Ischias, so ist auch für diesen Fall, wi«k die

gutachtliche Aeuberung des Reichsgesundheits-
arnts vom 1. September 1926 ergibt, die ver¬

hältnismäßig teuere Nervenpunktmassnge nicht
als die einzige der in Betracht kommenden

«angemessenen Heilmethoden anzusehen. Di«*

Gewährung einer solchen anderen angemessenen

Heilbehandlung ist von der Kasse nicht verwei¬

gert worden. Die Klägerin hat «eine solche auch
nicht verlangt. Damit ergibt sich die Vernei¬

nung der für den Anspruch der Klägerin grund¬
legenden Frage d«*r Notwendigkeit d<*r An¬

wendung der Nervenmnssnge in ihrem Krank¬
heitsfalle. Der abweisenden Entscheidung des

Oberversicherungsamts war «deshalb - ohne
dafi ( a eines Eingehens auf andere Punkte b«e-
durfte— b«i/utreten. Dementspr«echend war die
Revision zurückzuweisen.

Eine «erlernte, al>«*r durch Arbeil ide aus¬

geübte Fertigkeil ist bei Bemessung «ler Rente
nicht zu berücksichtigen« Entscheidung d«es
Reichsversicherungsamts vom 24. Januar 1('~7

(Ia 2408. 20.).

Der Arbeiter G. in B. erlitt am 20. Juni 1925
bei Bauarbeiten im landwirtschaftlichen Betriebe
seines Arbeitgebers eine Quetschung «des r«ch-

ten Daumens. Berufsgenossenschaft und OVA.
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lehnten den Entschädigungsanspruch ab, weil

eine Einbuße in der Erwerbsfähigkeit nicht vor¬

lieg«*. Den auf die Behauptung, daß er gelernter
Buchdrucker sei und infolge des Unfalles als

solcher nicht mehr, wie vorher, arbeiten könne,

g«*stützten Rekurs hat das RVA. zurück-

g«*wiesen. Aus der Begründung ist hervorzu¬

heben:

Bei der Bemessung der Erwerbsunfähigkeit
sind allerdings auch solche Fertigkeiten des

Verletzten zu berücksichtigen, die zwar nicht

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte, aber für

di«* Ausübung eines bestimmten, von dem Ver¬

letzten erlernten Berufs von besonderer Bedeu¬

tung sind. Dieser Rechtsgrundsatz setzt aber

voraus, daß der Verletzte Gelegenheit hatte, den

Beruf, in dem er seine besonderen Fertigkeiten
verwerten konnte, in engem Zusammenhange
mit seiner Beschäftigung im UnfaJibetriebe aus~

zu üben. Wenn auch der Senat geneigt war, die

Anwendung jenes Grun«dsatzes nicht von so ein¬

schränkenden Voraussetzungen abhängig zu

machen, wie es in der seitherigen Recht-

sprechung des Reichsversicherungsamtes ge¬

schehen ist, so wollte er wenigstens daran fest¬

halten, daß die besonderen Fertigkeiten eines

Arbeiters bei der Schätzung des durch eine

Körperverletzung entstandenen Schadens nur

insoweit zu berücksichtigen sind, als sie bei der

B«'urteilung seiner gesamten Persönlichkeit für

den wirtschaftlichen Wert seiner Arbeitsfähig¬
keit entscheidend in das Gewicht fallen. Jedoch

auch diese Rechtsauffassung konnte zu einer

dem Kläger günstigen Entscheidung selbst

dann nicht führen, wenn seine Behauptung, er

s«*i durch die erlittene Verletzung in der Ver¬

richtung von Buchdruckernrbeiten behindert,
zutrifft. Denn der Kläger kann nach seiner

ganzen Lebensstellung nicht als Buchdrucker

angesehen werden. Er ist am 10. Juni 1901 ge¬

boren. In seinem 14. bis 18. Lebensjahre er¬

lernte er das Buchdruckergewerbe, hat es aber

nach Beendigung seiner Lehrzeit nicht mehr

ausgeübt. Er ging 1918 zum Militär; im Jahre

1924 betrieb er selbständig eine Güteragentur;
acht Tage vor d«*rn Unfall«» ist ST von dem

Unternehmer, in di-ssen Betriebe sich der Un¬

fall ereignet hat, uls Dienstknecht zur Verrich¬

tung gewöhnlicher landwirtschaftlicher Arbeiten

angenommen worden. Nach dem Unfälle war er

als Bauarbeiter tütig, und zurzeit verdient er

seinen Lebensunterhalt als Mitfahrer in einem

Bnug«*schütt<\ Unter «diesen Umständen kann es

unerörtert bleiben, ob die Verletzung des rech¬

ten Daumens dem Kläger für die Verrichtung
von Buchdruckerarbeiten nachteilig wäre.

Ein Beirieb, der in einem fremden Betriebe

Maschinenarbeiten ausführt, ist versicherungs¬

pflichtig zur Unfallversicherung. (Entscheidung
d«-s Reichsversicherungsamts vom 26. Februar

1927.) Die Norddeutsch«* Holzberufsgenossen¬
schaft hatte den Betrieb «ines Tischlermeisters*

«der eine Möbelsclueinerei zwar nur handwerks-

mähig betrieb, die notige Maschinenarbeiten

ab-er in «inem fremden Betriebe ausführte, in ihr

Betriebsverzei«chnis «eingetragen. Auf Beschwerde

«erklarte das OVA. den Betrieb nicht für ver¬

sicherungspflichtig, weil nur Möbel-, keine Bau-

tisch-«'i arbeiten ausgeführt würden. Dagegen
hat das RVA. auf die w«tere Beschwerde der

Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft di«*

Entscheidung des OVA. aufgehoben und d«
,

B«?trieb für versicherungspflichtig bei der Nord¬

deutschen Holzberufsgenossenschaft erklärt. Z»rr

Begründung wird ausgeführt: Nach § 538 der

RVO. unterliegt ein Betrieb, der von elemen¬

tarer Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß vor¬

übergehend verwendet, der Versicherungspflicht.
Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Falle

erfüllt, da der Beschwerdeführer nach sein«i

eigenen Angabe, die dur«ch die vom OVA. ein¬

geholte Auskunft des Polizeipräsidiums in K

bestätigt wird, in regelmäßiger Wiederkehr, also

nicht bloß vorübergehend, Maschinenarbeiten in

einem fremden Maschinenräume ausführt. Das

Gesetz verlangt nicht, daß di«ese Arbeiten auf

der eigenen Betriebsstätte ausgeführt wei -

den. Es genügt, «daß der Motorbetrieb für Rech¬

nung des Beschwerdeführers stattfindet. Dtes ist

hi«?T der Fall. Der Umstand, ob auch die Lehr¬

linge im Motorbetriebe tätig werden oder ob

der B«?schwerdeführer diese Arbeiten allein ver¬

richtet, ist nach dem Wortlaut des Gesetzes für

die Frage der Versicherungspflicht ohne Belang
Hiernach war unter Aufhebung der Entschei¬

dung des OVA. die Aufnahme des Beschwerd«-

führers in das BetriebsVerzeichnis der Nord¬

deutschen Holzberufsgenossenschaft für gerecht
fertigt zu erklären.

Ablehnung einer Spruchkammer, Beschluß

des Reichsversorgungsgerichtes M 11030/26 13

Gründe: In formeller und sachlicher Be¬

ziehung konnte der Beschwerde der Erfolg nicht

versagt werden. Der Beschwerdeführer hat in

der Versorgungssache E. im Termin zur münd¬

lichen Verhandlung vor dem Versorgungs¬
gericht am 5. Mai 1926 sowohl den Vorsitzenden

als den Beisitzer aus der sozialen Fürsorg«

wegen Besorgnis und Befangenheit abgelehnt
Lediglich der Versorgungsberechtigte isi nicht

abgelehnt worden. Nach § 44 Abs. 2 des Ver¬

fahrensgesetzes hätte nunmehr der Vorsitzende

des Gerichtes, da nicht mindestens zwei Mit-

glieder b«*i der Entscheidung über die Ablehnung

mitwirken konnten, die Entscheidung über di*

Ablehnung einer anderen Kammer Übertrag«-!
müssen. Ohne Zweifel hätte diese andere neue

Kammer aus Vorsitzenden und zwei Beisitzern

bestehen müssen. Es geht aber nicht an, dal»

im Falle des § 44 Abs. 2 Satz 3 des Verfahrens

gesctzes der stellvertretende Vorsitzende de^

Gerichtes, wie im vorliegenden Falle geschehen.
in die beschlußunfähig gewordene alte Kammer

eintritt und diese dann als neue andere Kammer

in der Besetzung von nur zwei Personen über

den Ablehnungsantrag entscheidet. Ueber den

Abh4mungsantrag des Beschwerdeführers is*

deshalb von einer nicht nach den gesetzlicher:
Vorschriften besetzten Kammer entschieder

worden. Auch die Kammer, die nach Zurück¬

weisung des Ablehnungsantrages in der alter

Besetzung wieder zusammengetreten ist, wa:

nicht nach Vorschrift des Gesetzes besetzt

Der von ihr erlassene Beschluß über die Ver

hiingung der Ordnungsstrafe ist deshalb vor

einer nicht zuständigen Kammer erlassen wor

den und unterlag schon aus diesem Grunde de

Aufhebung.
Aber auch in sachlicher Beziehung vermocht»

der Beschluß des Versorgungsgerichtes nich'

aufrechterhalten zu werden. Zweifellos kam.
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r Umständen eine Ungebühr «darin erblickt

len, daß ein Vertreter gänzlich unbe-

ndete Ablehnungsanträge stellt und dadurch

n ordnungsmäßigen Verlauf der Geri«chtsver-

vilung stört; ein solches Verhalten wäre ge-

•net, die Würde eines Gerichtes und «die den

. htern schuldige Achtung zu verletzen. Je-

rch muß nach Ansicht des Senat«es, um eine

sprechende Feststellung treffen zu können,
rlangt werden, dafi die Mutwilligkeit der An-

ige offensichtlich und ihre Unbegründetheit
pflichtgemäßer Prüfung dem Antragsteller

wüßt ist.

Diese wird nur bei mehrfacher Wi-ederholung
»Icher Anträge zutreffen. Im vorliegenden
ille handelte es sich nach dem Berichte des

I i richtsvorsitzenden um den zweiten unbe-

ivindeten Ablehnungsantrag des Beschwerde-

ihrers. Der Fall, in dem der Vertreter S. von

iuselben Bund wie der Beschwerdeführer einen

.hnlichen Antrag gestellt hatte, muß außer Be¬

icht bleiben. Allerdings vermögen nach der

I ndigen Rechtsprechung des Reichsversor-

.angsgerichtes Beziehungen zwischen Gerichts¬

mitgliedern und Vertretern eine A_bl«ehnung
nicht zu begründen; allein darin, daß der Be¬

schwerdeführer, der auf diese Rechtsprechung
hingewiesen worden und trotzdem auf seinem

Antrage beharrt, kann noch nicht die mut¬

willige Stellung ein«es unbegründeten Antrages
erblickt werden, die dazu angetan wäre, die

Würde des Gerichtes zu verletzen.

Hinzu kommt, daß der Beschluß des Ver¬

sorgungsgerichtes über die Verhängung der

Ordnungsstrafe entgegen der Vorschritf des

§ 124 Abs. 2 Nr. 6 des Verfahrensgesetzes nicht

protokolliert worden ist. Dieser Mangel ist nicht

heilbar; denn «die Aufnahme des Beschlusses
und dessen Veranlassung in die Sitzungsnieder-
schrift ist erforderlich, um dem Beschwerde¬

gerichte die Nachprüfung des Beschlusses zu

ermöglichen. Ist die Aufnahme einer Nieder¬

schrift unterblieben, so muß der Beschluß ohne

weiteres aufgehoben werden. Diese Rechts¬

auffassung deckt sich völlig mit der ständigen
Rechtsübung der ordentlichen Gerichte. (Zu
vergl. KG. 1.8, 260 spr. der OLG. 1, 352; 3,
315; 25, 276.)

1 AUFGABEN UND LÖSUNGEN |
Lösungen zu den in Nr. 19 gestellten Aufgaben.

Zu Aufgabe 1.

Zu Frage 1. Das Hausgeld ist gemäß § 186

RVO. Satz 1 „für*4 die Angehörigen zu zahlen,
und es kann nach Satz 2 auch direkt „an" sie

gezahlt werden. Es ist also in das Ermessen

• ler Kas^e gestellt, je nach den Umstünden an

den Erkrankten oder an die Angehörigen zu

.hlen. Bei der Prüfung ist die Absicht des

Gesetzgebers zu berücksichtigen, die Angehöri¬
gten des ins Krankenhaus eingelieferten Kassen-

initgliedes vor der äußersten Not zu schützen.

Hat sich die Kasse nach gewissenhafter Prüfung
entschieden, an die Angehörigen zu zahlen, so

braucht sie hiervon ohne durchschlagend w Be¬

gründung nicht abzugehen; die bloße Mitteilung
dea Erkrankten, er habe die Ehescheidungsklage
-rngereicht, genügt jedenfalls zur Einstellung
l«kr Zahlung des Hausgeld«es an die Angehörigen
wicht. Die Ehefrau bleibt so lange die Ange¬

hörige des Ehemannes, bis die Ehe rechtskräftig
geschieden ist. E>as Hausgeld ist also so lange
ortzuzahlen, bis eine solche Entscheidung der

«isse vorgelegt wird, eventuell bis zum Ablauf

ler Leistungspflürht der Kasse.

Z v Frage 2. Taschengeld wrürde nur zu

'ihlen sein, wenn die Kasse nach Beibringung

ntsprechender Nachweise sich zur Einstellung
les Hausgeldes veranlaßt geseh«Hi hätte. Es

vürde dann von dem darauffolgenden Tage zu

ohlen sein, an dem sie die Zahlung des Haus-
* Ides einstellt.

Zu Frage 3. Die Kassenpflicht ist am

Ö, Dezember 1926 erloschen.

Zu Aufgabe 2.

Zu Frage 1. Gemäß § 203 RVO. werden

om Sterbegelde zunächst die Kosten der Be¬

gattung bestritten und an den gezahlt, der die

*«**stattung besorgt hat. Bleibt ein Ueberschuß,
^o sind nacheinander der Eh«egate, die Kinder,
ler Vater, die Mutter, che Geschwister bezugs¬

berechtigt, wenn sie mit dem Verstorbenen zur

Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft

gelebt haben. Fehlen solche Berechtigte, so

verbleibt der Ueberschuß der Kasse.

Im vorliegenden Falle ist die Beerdigung von

einer Freundin besorgt worden, die wohl mit

dem Verstorbenen in häuslicher Gemeinschaft

gelebt hat die aber nicht zu den Angehörigen
im Sinne der Gesetzes gehört. Ihr waren des¬

halb nur ihre Aufwendungen im Betrage von

270 Mk. zu erstatten.

Zu Frage 2. Von diesem Betrage durften

Abzüge für zu Unrecht gezahltes Krankengeld
nicht gemacht werden, weil auf das Sterbegeld
nicht das Mitglied, sondern der Anspruch hat,
der die Bestattung besorgt hat, in diesem Falle

also die Freundin, die auch als Erbin nicht ein¬

gesetzt ist.

Zu Frage 3. Es wäre zu zahlen das Sterbe

geld im Betrage von 300 Mk.

Zu Frage 4. Der ganze Betrag von 82 Mk.,
da der Erbe — falls die Erbschaft nicht aus¬

geschlagen wird — für die Nachlaßverbindlich-

k«*iten haftet (§ 1967 BGB.).

Zu Aufgabe 3.

Zu Frage 1. In R«?chnung zu stellen ist das

Krankengeld im Betrage von 56 Mk. sowie für

ärztliche und arzneiliche Behandlung drei Achtel

vom Grundlohn, also 1,50 Mk. pro Tag = 30mal

1,50 Mk. = 45 Mk., in Summa 101 Mk. (s. Ent¬

scheidung des Reichsgerichts, I. Zivilsenat vom

28. November 1921, Arb.-Vers. 1^22 S. 102 103,
ferner Urteil des Kammergerichts vom 25. Ok¬

tober 1922, Arb.-Vers. 1923 S. 87 88).
Zu Frage 2. Auf 4^ 833 BGB. und $ 1542

RVO.

Z u F r a g e 3. Es ist für die Kasse von großer
Bedeutung, daß der Schalterbeamte und auch

der Kontrollbeamte auf die Diagnose achtet und
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bei V«erletzungen irgendw«rl«cher Art um ent¬

sprechende nähere Angaben durch das Mitglied
ersucht. Dann ist sofort der Erstattungsanspruch
bei dem zum Ersatz eventuell Verpflichteten
durch Einschreibebrief anzumelden. Bei dieser

Anmeldung sind alle Drohungen zu vermeiden,
falls die For«derung nicht absolut sicher ist,
weil man sonst sehr leicht eine Feststell ungst-

klage zu gewärtigen hat, der«en Kosten der Kasse

aufgebürdet werden.

Wird der Anspruch nun ni«cht rechtzeitig an¬

gemeldet, so daß, wie im vorliegenden Falle,
«der eventuell zur Erstattung Verpflichtete sich

mit «dem verletzt«en Kassenmitgliede s«chon vor

der Anmeldung abfindet, so ist der Anspruch

«der Kasse an den für den Unfall Verantw«

liehen v«erwirkt, d«enn die Kasse muß d n

zwis«chen «d«em Verantwortlichen und dem V

unglückten geschlossenen V«?rtrag gegen s

felt«en
lassen, wenn sie ni«cht nach Maßgabe d

407 BGB. beweist, daß «der Verantwortli« ?

vor dem Verglei«chsabschluß von der Kasv

mitgliedschaft des M. und damit auch von d

Rechtsübergang der gegen ihn erwachs«!

Forderung an die Kasse Kenntnis hatte. L. v

also, wenn er auch von anderer Sehe Mitteilu: j

von der Kassenmitgliedschaft «des M. nicht hui

zur Erstattung an die Kasse nicht verpflich^ i

(s. Entscheidung des Reichsgerichts vom 5. .

nuar 1906, Arb.-Vers. 1907 S. 183 185).

Literatur.

Gesetz iber Arbeitsvermittlung «ad Arbeitslosenver¬

sicherung. Iextausgabe mit Einleitung. Anmerkungen und

Sachregister. Preis 1.20 Mk

Ratgeber für die Arbeitslosenversicherung. Preis 60 Pf.

Aufbau und Verfahren der Träger und Behörden der

sozialen Versicherung. Preis 60 Pf.

amtlich von Bürgermeister Friedrich Kleeis.

Erschienen bei Friedrich A. Wordel, Leipzig.
— Die Be¬

arbeitung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Ar¬

beitslosenversicherung vjn Friedrich Kleeis gibt zunächst

in der Einleitung einen guten Ueberblick über die ge¬

schichtliche Entwicklung der Arbeitsvermittlung und Ar¬

beitslosenversicherung sowie ihre Umgestaltung in eine

einheitliche Reichsorganisation. Der Oesetzestext ist in

seinen wichtigsten Teilen mit Anmerkungen verschen.

Insbesondere sind die Beziehungen der Arbeitslosenver¬

sicherung zur allgemeinen Reichsversicherung berück¬

sichtig worden. Im Anhang ist der Entwurf eines inter¬

nationalen Uebereinkommens zur Arbeitslosenversicherung

auszugsweise abgedruckt. Das Werkchen kann jedem

empfohlen wenden, der Mch schnell über das neue Recht

informieren will.

l>ie beiden anderen Schriften sind in der bekannten

Reihe von ..Wordeis Schltisselbücheru" erschienen. In

dieser Schriftenreihe sind bereits viele gute Einzeldar¬

stellungen der Sozialversicherung herausgekommen. Der

jetzt erschienene Ratgeber für die Arbeits¬

losenversicherung bringt ir. gemeinverständ¬

licher Weise alles fur den Versicherten Wissenswerte.

Der Umfang der Arbeitslosenversicherung, ihre Leistungen,

die Knsenfur*orge u. a. werden in guter \Uiu- crKatffl

DM in der Praxis stehenden Angestellten wird eine

schnelle Orientierung ermöglicht.

Die zweite Schrift bietet eine gute Einführung in den

Aufhau und das Verfahren der Iräger

und Behörden der sozialen Versiche¬

rung. In aller Kurze werden die rechtlichen Grundlagen

der sozialen Versicherung und ihre Organisation, der Auf¬

bau der Versicherungsbehorden, der Aufbau der Kranken-.

Unfall-, Invaliden- und AngestHitenversicherung dar¬

gestellt. Die Feststellung der Leistungen durch die Ver¬

sicherungsträger sowie bei den einzelnen Versicherungs-

zweigen, das S ruchverfahren vor den Versicherungs-

amtern a; dem Oberversicherungsarnt. das Beschluß¬

verfahren werden im zweiten Teil über» das Verfahren

behandelt. Schließlich bringt die Schrift auch den Auf¬

bau der Beziehungen zwischen Krankenkassen und Aerzten

zur Darstellung. Eine Tabelle über den Aufbau der Yer-

^crRTungvbehorden erleichtert die Orientierung über den

Our^ des Verfahrens. — Beide Schriften können seh-

empfahlen werden. Sie geben dem Angestellten bei den

Tragern der Sozialversicherung die Möglichkeit. *«.a

schnell über alle einschlägigen Fragen zu infonnie

Dem Versicherten bieten sie eine schnelle Auskunft

alle wichtigen Fragen der Sozialversicherung.

Dr. Leopold Feilchenfeld. Lehrbuch der praktischen \ i

Sicherungsmedizin. XII und 44g S., geh. 13 RM., in Lei

geb. U RM. Georg Stilke. Verlag. Beilin NW 7. D

theenstr. 65. — Das vorliegende Lehrbuch der praktisch

Versicherungsmedizin füllt eine empfindliche Lücke in -•

medizinischen Literatur aus. Der Verfasser ist seit d:

Jahrzehnten auf beiden Gebieten, sowohl der Lebens-

der Unfallversicherung, wissenschaftlich wie prakti*

üllg gewesen. Das Werk ist knapp und übersichtlich

gefaßt und bringt doch in fast erschöpfender Weise

ganze einschlägige Material, weshalb es sich nicht

zürn Nachschlagen eignet, sondern auch zum systema:

sehen Studium. Als besonderer Vorzug ist her\<»rzuhel

daß nicht einseitig die versicierungswisscnschaftlichen 1

gebnisse mitgeteilt sind, sondern auch die klinischen I

sachen möglichst herangezogen werden, welchem Bemüh

die Arbeit des Verfassers schon immer gegolten hat. 1'*

sonderes Interesse dürften diejenigen Ausfuhrungen finde

die durcii neuere Fragen beeinflußt sind, wie die Kap.

über die Insulinbehandlung, die Beziehungen zwisc

Trauma und Diabetes. Trauma und Krebs, die Berufskra

heiten als Unfälle, die psychopathische Reaktion und d.

Schlußkapite1 über Intuition und Gutachtertätigkeit. 1'

sehr handliche Buch wird sich zweifellos bei Aerzten u:

Dozenten, bei Versicherungstechnikern und Juristen Freunc

erwerben und ein dauernder Besitzstand der StudierenJ

werden. Auch dem, der nicht mit jeder Einzelheit c

verstanden ist. bringt es reiche Anregung.

Juristisches Fremdwörterbuch. Zugleich eine Erkläru

gebräuchlichcr Fachausdrücke. Von Dr. Pa.

Posener. Rechtsanwalt und Notar in Berlin. 0

bunden 4.50 Mk. Verlag Fichtner u. Co.. Berlin W 3"

Jeder, der in Rcchtsangelegenheiren und -Streitigkeit

Einblick nimmt, wird verwundert sein über die Sprach

form und die Ausdrücke, die zur Anwendung gelange

Man spricht von einem besonderen Juristendeutsch, d

allerdings recht sehr verschieden ist von der Sprache de

Dichters. Dieses Juristendeutsch ist durchsetzt von zah.

losen Fremdworten und ganzen lateinischen Zitaten. IX

Neuling im Rechtsleben muß bald das Studium

Rechtsentscheiden usw. aufgeben, wenn ihm nicht Hiln

mitte! zur Verfugung stehen, die es ihm schnell tinöl

liehen, über ihm sonst unverständlich bleibende Stellei

die aber meistens von Wichtigkeit sind. feinwegzukomme.
chts Mittel ist dieses Fremdwörterbuch, das

183 Seiten Text eine große Anzahl Begriffe aus der

Rechtsleben verdeutscht oder erläutert. Sogar viele A

drücke aus der ..Gaunersprache" haben Berücksichtig

gefunden. Das Bach ist sehr gut ausgestattet und l

wertv....er Zuwachs der Port kus FachleTika. Wii kor.

die Abschaffung unseren Lesern empfehlen. W, R

Alle hier oder anderweitig angezeigten Bücher und Schrift«en können bezogen werden durch di

Buchhandlung des ZentralVerbandes der Ang«esteilten, Berlin SO 36, Orani«enstr. 4041.

Verantworte Ner Sc krittle ter: Josef Aman. — Wa? des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban).
Druck: Vorwärts Bmc hiintckerei Faul _-- A Co. — Sämtlich .n Beriin.
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Reichsversieherungsordnung
Textausgabe nadi dem Stande v. 15. 7.2?

Preis4,— RM.

Jahrbuch
der Krankenversicherung
Preis 2,—RM.

Gesetz über Arbeitsvermittelung
und Arbeitslosenversicherung
Preis 150 RM.

DieBeziehungenzwischen Unfall-
undKrankenversicherung
Preis 1,50 RM. Von H. Lehmann

Alphabetisches Handwörterbuch
der Reichs- u.preuß. Gesetze, Verordnungen usw.

Preis 9,80 RM.

Verlagsgesellschaft deutscher Krankenkassen m. b. H-

Berlin-Charlottenbnrg I, Berliner Straße 137
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Wichtige neue Schriften
K«ein vorwärtsstrebender Sozia.versicheTunfjsangestei.ter, der den Anforderung seines

Berufes gewachsen sein will, kann die Schriftenreihe

Fortbildungssdiriften für Angestellte
in der Sozialversicherung

«entbehr«en. H«ervorragende Praktik» vermitteln «eine Fülle von Kenntniss«en in übersichtlicher

Anordnung

Bisher sind erschienen:

Heft 1: Die Entwicklung d«er Krank«env«ersich«erung in Deutschland. Von Julius Cohn, V«erwal-

tungsdircktor der AOKK. der Stadt Berlin,

Heft 2: Die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung. Von R. Gruber, V«erwaltungs-
direktor der AOKK. für den Verwaltungsbezirk XI der Stadt Berlin, Berlin-Schöneberg.

Heft 3: Die Regelleistungen in der Krankenversicherung. Von Julius Cohn, V«erwaltungsdirektor
der AOKK. der Stadt Berlin.

Heft 4: Die deutsche Sozialversicherung und -fürsorge. Von Christian Kraiker, Mannheim.

Heft 5: Die Wochenhilfe und Famili«tn- Wochenhilfe in der Krankraversicherung. Von Julius
Cohn, Verwaltungsdirektor d«er AOKK. der Stadt Berlin.

Heft 6: Die V«ersicherungsberichtioung. Von R. Grub er, Verwaltungsdirektor der AOKK, für
den Verwaltungsbezirk Xl der Stadt Berlin, Berlin-Schöneberg.

Heft 7: Die Meldevorschriften des zweiten Buches der Reichsversich«erungsordnung. Von

G. Wasewitz, Bureauvorsteher der AOKK. der Stadt Berlin

Heft 8: Mehrleistungen in der Krankenv«ersicherung, sonstige Bestimmungen, gemeinsame Vor¬

schriften, besondere Berufszweige. Von Julius Cohn, Verwaltungsdirektor der AOKK.

der Stadt Berlin

Die Schriftenreihe wird fortgesetzt.

Dfe Preise betragen

für Mitglieder des ZdA.: für Nichtmitgüed«er:

Heft 1 30 Pfg. 40 Pfg.
Heft 2 60 Pfg. 80 Pfg.
Heft 3 50 Pfg. 75 Pfg.
Heft 4 60 Pfg. 90 Pfg.
Heft 5 50 Pfg. 1.— Mk.

Heft 6 60 Pfg 1.20 Mk.

Heft 7 60 Pfg. 1.20 Mk.

Heft 8 50 Pfg L— Mk.

Demnächst erscheinen:

Heft 9: Die Beziehungen zwischen Arbeitslose- und Krankenversi<h«erung. Von Gustav

Wasewitz. Bureauvorsteh«er der AOKK. der Stadt Berlin.

Heft 10: Die Durchführung der Unfallversicherung mit Unterstützung der Krankenkassen und

die Regelung der Ersatzansprüche. Von Hermann Köhn, Verwaltungsdirektor der

AOKK. Neukölln.

Zu beziehen vom Verlag des Zentralverbandes der Angestellten,
Berlin SO. 36, Oranienstraße 40-41.


